
Kanton Basel-Landschaft 

 

 

 

Quartierplanung "Bruggstrasse" 

Planungs- und Begleitbericht 

Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV bzw. § 39 RBG 

Beschlussfassung 

01.11.2016 

 

 

 



 

 

Impressum 

Verfasst Namens des Gemeinderates Reinach: 

 

Auftraggeber / AXA Leben AG, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur  

Grundeigentümer 

Generalplaner Wenger Partner AG, Schönmattstrasse 8, 4153 Reinach 

Verfasser / 

Fachberater 

 

  

 www.stierli-ruggli.ch 

 info@stierli-ruggli.ch 

Bearbeitung Daniel Fischer 

Datei-Name 55026_ber02_Begleitbericht_v16_20161101_Beschlussfassung.docx 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht Beschlussfassung Verzeichnisse 

Inhalt  

1 AUSGANGSLAGE UND ABSICHTEN ................................................................................. 1 

1.1 Aufträge aus dem kommunalen Richtplan .......................................................................... 1 

1.2 Areal ........................................................................................................................... 2 

1.2.1 Verortung ......................................................................................................... 2 

1.2.2 Heutige Nutzung ............................................................................................... 3 

1.2.3 Neue Nutzungsplanung ....................................................................................... 3 

1.2.4 Eigentum ......................................................................................................... 4 

1.3 Absichten .................................................................................................................... 4 

2 BESCHREIBUNG DES BEBAUUNGSKONZEPTES .................................................................. 5 

3 ORGANISATION UND ABLAUF DER QUARTIERPLANUNG ...................................................... 8 

3.1 Beteiligte .................................................................................................................... 8 

3.2 Planungsablauf ............................................................................................................. 8 

4 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN .................................................................... 9 

4.1 Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) ................................................................ 9 

4.2 Kantonaler Richtplan ..................................................................................................... 9 

4.3 Zonenvorschriften der Gemeinde Reinach ........................................................................ 10 

5 BESTANDTEILE UND SCHWERPUNKTE DER QUARTIERPLANUNG ........................................... 11 

5.1 Bestandteile ............................................................................................................... 11 

5.1.1 Öffentlich-rechtliche Planungsdokumente ............................................................ 11 

5.1.2 Privat-rechtlicher Vertrag .................................................................................. 11 

5.1.3 Orientierende Dokumente ................................................................................. 11 

5.2 Zweck und Zielsetzungen der Quartierplanung .................................................................. 11 

5.3 Inhalte der Quartierplanung (Erläuterung der Schwerpunkte) .............................................. 11 

5.3.1 Bebauung ...................................................................................................... 11 

5.3.2 Nutzung der Bauten ......................................................................................... 14 

5.3.3 Gestaltung der Bauten ...................................................................................... 16 

5.3.4 Aussenraum .................................................................................................... 16 

5.3.5 Erschliessung und Parkierung ............................................................................ 17 

5.3.6 Lärmschutz ..................................................................................................... 21 

5.3.7 Energetischer Ausbaustandard und Energieversorgung ........................................... 22 

6 BERÜCKSICHTIGUNG DER PLANERISCHEN RANDBEDINGUNGEN ........................................... 23 

6.1 Planungsgrundsätze gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG) ............................. 23 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht Beschlussfassung Verzeichnisse 

6.2 Bedarfsnachweis gemäss Art. 15 RPG .............................................................................. 23 

6.3 Planungsgrundsätze gemäss kantonalem Richtplan ............................................................ 23 

6.4 Erwägungen der Arealbaukommission .............................................................................. 24 

6.5 Projektspezifische Planungsvorgaben der Gemeinde für die Quartierplanung .......................... 24 

6.6 Erschliessung mit öffentlichem Verkehr ........................................................................... 26 

6.7 Anbindung an das Strassennetz ..................................................................................... 26 

6.8 Auswirkungen auf das Strassenverkehrsaufkommen ........................................................... 26 

6.9 Vernetzung und ökologischer Ausgleich........................................................................... 26 

6.10 Lärmschutz ................................................................................................................ 27 

6.11 Umweltverträglichkeitsprüfung ...................................................................................... 27 

6.12 Bodenschutz (Altlasten) ............................................................................................... 28 

6.13 Naturgefahren (Überschwemmung, Rutschung und Steinschlag) .......................................... 28 

6.14 Gewässerschutz ........................................................................................................... 28 

6.15 Grundwasserschutz ...................................................................................................... 28 

6.16 Genereller Entwässerungsplan ........................................................................................ 29 

6.17 Störfall ...................................................................................................................... 29 

6.18 Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern und Friedhöfen ........ 30 

6.19 Grenzabstände ............................................................................................................ 31 

6.20 Schattenwurf .............................................................................................................. 31 

7 AUSWIRKUNGEN AUF RECHTSKRÄFTIGE PLANUNGEN ....................................................... 32 

8 KOSTENFOLGEN ZU LASTEN DER GEMEINDE ................................................................... 33 

9 PRIVAT-RECHTLICHER REGELUNGSBEDARF ................................................................... 34 

10 KANTONALE VORPRÜFUNG........................................................................................ 35 

11 MITWIRKUNGSVERFAHREN ....................................................................................... 40 

12 BESCHLUSSFASSUNGSVERFAHREN .............................................................................. 41 

13 AUFLAGEVERFAHREN .............................................................................................. 42 

14 GENEHMIGUNGSANTRAG .......................................................................................... 43 

  



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht Beschlussfassung Verzeichnisse 

Anhänge 

Anhang 1 Kenntnisnahme und Unterstützung des Gemeinderats zur Ausarbeitung der Quartierplanung 

"Bruggstrasse / Hauptstrasse" Schreiben Gemeinderat Reinach, 27. Juni 2007 

Anhang 2 Wohnungsspiegel und Dienstleistungsflächen der Quartierplanung Bruggstrasse, Projektstand 

vom 25. Juni 2015 

Anhang 3 Parkplatznachweis der Quartierplanung Bruggstrasse, Projektstand vom 25. Juni 2015 

Anhang 4 Mögliche Anordnung der Kellergeschosse (Projektstand 28. Januar 2016) 

Anhang 5 öV-Güteklasse Quelle: http://map.geo.admin.ch, Abgerufen am 13.07.2014 

Anhang 6 Aussenlärmberechnung 

Anhang 7 Projektpläne (Architektur: 28. Januar 2016; Landschaftsarchitektur: 11./28. Januar 2016) 

Anhang 8 Naturgefahren, synoptische Darstellung, GeoViewBL 

Anhang 9 Gewässer in der Nachbarschaft: Erlenbach (Dorfbach), eingedolt 

Anhang 10 Bau- und Strassenlinienplan Kreisel Bruggstrasse (Ausschnitt) rechtskräftig erklärt von der 

Bau- und Umweltschutzdirektion mit Entscheid Nr. 494 am 31. Oktober 2012  -  

zwischenzeitlich bereits wieder aufgehoben mit Regierungsratsbeschluss vom 18. März 2015 

Anhang 11 Raumbedarf für unechten Bypass am Kreisel Bruggstrasse  Daten vom Tiefbauamt erhalten 

(Hr. D. Schoop) am 14. Juli 2014 (die hier eingetragene Baulinie wurde zwischenzeitlich 

aufgehoben) 

Anhang 12 2-Stunden-Schattendiagramme der neuen Bebauung  Projektstand: 20. September 2016 

(Darstellungen von Kägi Schnabel Architekten) 

Anhang 13 QP Bruggstrasse, Reinach: Teilbeitrag Verkehr  Bericht der Firma Gruner AG vom 6. August 

2015 

Anhang 14 Beantwortung von Verkehrs-Fragestellungen, die sich aus der öffentlichen Mitwirkung und 

aus der kantonalen Vorprüfung ergeben haben.  Bericht der Firma Gruner AG vom 14. 

September 2016 

Anhang 15 Bericht: Teilbeitrag Störfallsicherheit.  Bericht der Firma Gruner AG vom 16. September 2016 

 

Abbildungen 

Abbildung 1: Kommunaler Richtplan Reinach, Karte S 05 Ortskern 

Abbildung 2: Orthofoto (geoview.bl.ch, 04.07.2014) 

Abbildung 3: Historische Entwicklung. Landeskartenausschnitte der Jahre 1902, 1960 und 2012 

(www.swisstopo.ch  Zeitreise, 04.07.2014) 

Abbildung 4: Zonenplan Siedlung Teilpläne 1/2 und 2/2  (Regierungsratsbeschluss vom 14. April 2015) 

Abbildung 5: Bebauungskonzept: Geschossigkeit und Schwarzplan (Kägi Schnabel Architekten, 10. April 

2014, angepasst) 

Abbildung 6: Bebauungskonzept: Aussenraum und Erdgeschoss (Kägi Schnabel Architekten, 28. Januar 

2016 sowie Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten, 11./28. Januar 2016) 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht Beschlussfassung Verzeichnisse 

Abbildung 7: Volumetrische Ansicht aus Südwesten (oben) und Südosten (unten)  (Kägi Schnabel 

Architekten, 10. April 2014) 

Abbildung 8: Ausschnitt aus der kantonalen Richtplan-Gesamtkarte. 

Abbildung 9: Aussenraumplan mit Aufstellflächen der Feuerwehr (blau hervorgehoben). Stauffer Rösch 

Landschaftsarchitekten 11./28. Januar 2016. 

 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht Beschlussfassung 1 

1  Ausgangslage und Absichten 

1.1  Aufträge aus dem kommunalen Richtplan  

Nach einem markanten Wachstum der Gemeinde Reinach vor allem in den 1960er und 1970er Jahren hat 

sich die Bevölkerung zunächst stabilisiert und pendelt nun seit dem Jahr 2000 zwischen knapp 18'600 und 

gut 18'900 EinwohnerInnen. Reinach als gut erschlossene, zentrumsnahe Gemeinde mit prosperierender 

Wirtschaft sollte aber wachsen können. Zu diesem Zweck wurde 2005 ein kommunaler Richtplan in Kraft 

gesetzt, der einerseits die Grundlage für die Revision der Zonenplanung Siedlung bildet (vom Einwohnerrat 

beschlossen am 12. Mai 2014) und andererseits die Planung einer Siedlungserneuerung im Nordost-Quad-

ranten der Kreuzung Hauptstrasse / Bruggstrasse anschob.  

 

 

Abbildung 1: Kommunaler Richtplan Reinach, Karte S 05 Ortskern 

 

Der kommunale Richtplan fordert die Entwicklung eines "urbanen Ortskernringes", der das gesamte Pla-

nungsareal ebenso umfasst wie angrenzende Flächen. Der Richtplan von 2005 nahm bereits vorweg, dass 

im fraglichen Areal noch vor Abschluss der Zonenplanungsrevision vorgezogene Planungsmassnahmen un-

ternommen werden können. Die hier vorliegende Quartierplanung wurde entsprechend vorzeitig initiiert. 

N 

Baselstrasse 

Bruggstrasse 

Hauptstrasse 

Quartierplanung "Bruggstrasse" 
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Die Planung ist bezüglich der Vorgaben aus dem kommunalen Richtplan in diesem Sinne vergleichbar mit 

den Quartierplanungen "Alter Werkhof", "Im Zentrum" und teilweise "Taunerquartier". 

1.2  Areal 

1.2.1  Verortung  

Das Areal des Planungsgebietes bzw. der Quartierplanung umfasst die Parzellen Nrn. 143, 144, 145, 146, 

148 und 149 in Reinach, mit einer Fläche von insgesamt 5'392 m2. Das Planungsareal liegt zwischen der 

Hauptstrasse und dem Juraweg entlang der Bruggstrasse in topografisch ebenem Gebiet (vgl. ABBILDUNG 

2).  

 

Abbildung 2: Orthofoto (geoview.bl.ch, 04.07.2014) 

 

N 

Quartierplanung 

"Bruggstrasse" 

Juraweg 

Bruggstrasse 

Hauptstrasse 

Quartierplanung "Alter 

Werkhof",  

RRB vom 17.01.2012 
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1.2.2  Heutige Nutzung  

Alle Parzellen sind mit stark renovationsbedürftigen und z.T. abbruchsreifen Gebäuden bebaut (Stand An-

fang 20161), die mangels besonderen historischen Wertes ersetzt werden können. Die heutige Bebauungs-

struktur ist kleinteilig, wobei einzelne Parzellen teilweise unternutzt sind. Das Areal in Randlage des his-

torischen Dorfes wurde im Verlaufe des 20. Jahrhunderts zur zentralen Lage aufgrund der starken Sied-

lungsentwicklung (vgl. ABBILDUNG 3). 

       

Abbildung 3: Historische Entwicklung. Landeskartenausschnitte der Jahre 1902, 1960 und 2012 (www.swisstopo.ch 

 Zeitreise, 04.07.2014)  

 

1.2.3  Neue Nutzungsplanung  

Die neue Nutzungsplanung Siedlung wurde im Jahr 2009 auf der Basis des kommunalen Richtplans (Regie-

rungsratsbeschluss vom 6. September 2005) lanciert und am 14. April 2015 vom Regierungsrat genehmigt. 

Sie löst die Nutzung aus den 1960-er Jahren und die Teilzonenvorschriften Ortskern aus dem Jahr 1988 ab. 

Diese hatten für das Quartierplanareal zwei verschiedene WG3-Zonen vorgesehen. Die neue Nutzungspla-

nung weist das Areal einer Zone mit Quartierplanpflicht "Bruggstrasse" zu. Die umliegenden Zonen können 

ABBILDUNG 4 entnommen werden. Gemäss aktueller Nutzungsplanung ist der Quartierplanperimeter vor-

nehmlich von WG4- und WG5-Zonen umgeben. 

Neben den regulären Anforderungen an eine Zone mit Quartierplanpflicht gemäss § 26 Abs. 5 des Zonen-

reglementes Siedlung sind für die Zone mit Quartierplanpflicht "Bruggstrasse" unter § 28 Abs. 3 lit. b des 

Zonenreglements folgende Punkte aufgelistet, die es zu thematisieren respektive umzusetzen gilt:  

a. Art der Nutzung: Wohnen oder Wohn- und Geschäftsnutzung 

b. Regelung verkehrliche Erschliessung 

c. Lärmschutz an Kantonsstrassen 

                                                 

1 Zwischenzeitlich wurden die meisten Gebäude aufgrund des baufälligen Zustands und zur Erweiterung des Kreisels Bruggstrasse / 

Hauptstrasse bereits abgerissen. 

N 
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d. städtebauliche Auseinandersetzung mit Eingangssituation Ortskern 

e. Entwicklung des Ortskerns im Sinne des „urbanen Ortskernrings“  

 

                      

Abbildung 4: Zonenplan Siedlung Teilpläne 1/2 und 2/2  

(Regierungsratsbeschluss vom 14. April 2015)  

 

1.2.4  Eigentum 

Die Parzellen Nrn. 143, 144, 145, 146, 148 und 149 wurden zwischen 2012 und 2014 von der AXA Leben 

AG erworben.  

1.3  Absichten 

Die Planungsabsichten sind den Zielsetzungen gemäss § 1 Abs. 2 des Quartierplan-Reglements zu entneh-

men. 
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2  Beschreibung des Bebauungskonzeptes  

Entlang der Hauptstrasse setzt ein geschlossener Baukörper die bestehende Bebauung "Stadthof" nach 

Süden fort und entwickelt sich der Bruggstrasse entlang bis zum Juraweg. Dabei greift ein zusätzlicher 

Flügel von der Bruggstrasse her in die Hofsituation. Am Kreisel Hauptstrasse / Bruggstrasse markiert ein 

siebengeschossiges Volumen (Erdgeschoss und 6 Obergeschosse) den südlichen Auftakt zum Ortskern. Nörd-

lich des Kreisels erstreckt sich ein 4-geschossiger Baukörper (Erdgeschoss und 3 Obergeschosse). Östlich 

des Kreisels inkl. des genannten Flügels ist ebenfalls eine viergeschossige Bauweise (Sockelgeschoss, Hoch-

parterre und 3 Obergeschosse) bis etwa in die Hälfte der Bebauungslänge entlang der Bruggstrasse vorge-

sehen und dahinter als östlicher Abschluss eine dreigeschossige (Sockelgeschoss, Hochparterre und 2 Ober-

geschosse) (vgl. ABBILDUNG 5). 

 

Abbildung 5: Bebauungskonzept: Geschossigkeit und Schwarzplan 

(Kägi Schnabel Architekten, 10. April 2014, angepasst) 

 

Zwei Durchgänge im Erdgeschossniveau ermöglichen den zu Fuss Gehenden eine Vernetzung des verkehrs-

orientierten Strassenraums mit dem beruhigten Hof (vgl. ABBILDUNG 6). Der Hofbereich soll oberhalb der 

unterirdischen Einstellhalle begrünt werden und neben anderem einen Platz (Bereich für Spielen und Ver-

weilen) umfassen. 

 

N 
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Abbildung 6: Bebauungskonzept: Aussenraum und Erdgeschoss (Kägi Schnabel Architekten, 28. Januar 2016 sowie 

Stauffer Rösch Landschaftsarchitekten, 11./28. Januar 2016) 

 

Die Volumetrie (vgl. ABBILDUNG 7) zeigt, dass die neue Bebauung für das hinterliegende Quartier, d. h. für 

den Ortskern, als Fortsetzung der Blockrandbebauung eine wichtige Funktion zur Abschirmung der Emissi-

onen der belasteten Kantonsstrassen Bruggstrasse und Hauptstrasse übernehmen kann. 

Die Nutzung der Bauten ist in erster Linie dem Wohnen vorbehalten. Es wird von 66 Wohneinheiten ausge-

gangen. In Teilbereichen entlang der Hauptstrasse (vor allem das dortige Erdgeschoss sowie etwaige Teil-

flächen im 1. OG) sind Dienstleistungs- / Geschäftsnutzungen auf einer Fläche von ca. 900 m2 vorgesehen. 

Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr verläuft stirnseitig über den Juraweg direkt in 

eine unterirdische Einstellhalle. Oberirdisch werden mit Ausnahme von zwei Besucherparkplätzen an der 

Hauptstrasse für Besucher, die die besagten Dienstleistungsnutzungen aufsuchen möchten, keine Park-

plätze erstellt. 

 

N 
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Abbildung 7: Volumetrische Ansicht aus Südwesten (oben) und Südosten (unten)  

(Kägi Schnabel Architekten, 10. April 2014) 
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3  Organisation und Ablauf der Quartierplanung  

3.1  Beteiligte 

Landeigentümer AXA Leben AG, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur 

Auftraggeber AXA Leben AG, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur 

p.A. AXA Investment Managers Schweiz AG, Affolternstasse 42, 8050 Zürich 

Generalplaner Wenger Partner AG, Schönmattstrasse 8, 4153 Reinach BL 

Architekt Kägi Schnabel Architekten ETH BSA SIA, Güterstrasse 86a, 4053 Basel 

Landschaftsarchitekt Stauffer Rösch AG, Lörracherstrasse 50, 4125 Riehen 

Raumplaner Stierli + Ruggli, Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 

Verwaltung Gemeinde Technische Verwaltung Reinach, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach BL 

Fachkommission Gemeinde Fachgremium für Stadtentwicklung 

Beschlussfassende kommunale Behörden Gemeinderat und Einwohnerrat Reinach 

Fachstellen Kanton Amt für Raumplanung u. a. 

Fachkommissionen Kanton Arealbaukommission 

3.2  Planungsablauf  

Unterstützungszusicherung des Gemeinderats zur Ausarbeitung der Quartierplanung (vgl. AN-

HANG 1), anschliessend Projektentwicklung und Grundeigentumsbereinigungen 

27. Juni 2007 

Kommunales Fachgremium für Stadtentwicklung: Behandlung der Planungsabsichten  diverse bis 25. Juni 2013 

Behandlung des Bebauungskonzeptes durch die kantonale Arealbaukommission 19. September 2013 

Verabschiedung des Entwurfs der Quartierplanung durch den Gemeinderat 12. April 2016 

Einreichung der Quartierplanung in die kantonale Vorprüfung April 2016 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 30. Mai bis 30. Juni 2016 

Mitteilung der Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung 11. Juli 2016 

Beschlussfassung Gemeinderat 01. November 2016 

Beschlussfassung Einwohnerrat ...... ausstehend 

Referendumsfrist ...... ausstehend 

Auflageverfahren ...... ausstehend 
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4  Planungsrechtliche Voraussetzungen 

4.1  Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) 

Das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998 (RBG2) sieht gemäss §§ 37 ff. das Pla-

nungsinstrument der Quartierplanung als Sondernutzungsplanung vor. Mit einer Quartierplanung kann für 

einen definierten Teil der Bauzonenfläche von den Bestimmungen der normalen Zonenvorschriften abgewi-

chen werden. Eine gebietsmässige Anwendungsbeschränkung ergibt sich aus der kantonalen Rahmenge-

setzgebung nicht. 

Weil die Projektentwicklung der hier vorliegenden Bebauungskonzeption bereits ein paar Jahre in Anspruch 

genommen hat und die Ausarbeitung der darauf aufbauenden Quartierplanung in den Jahren 2013 und 14 

startete, wird darauf verzichtet, die Planung auf die sogenannte IVHB (Interkantonale Vereinbarung zur 

Harmonisierung der Baubegriffe), die der Regierungsrat am 02.12.2014 per 01.01.2015 in Kraft gesetzt hat, 

nachträglich anzupassen. Gemeinden haben 15 Jahre Zeit für die Umsetzung des neuen Rechts. Der Regie-

rungsrat hat beschlossen, die notwendigen Anpassungen auf kantonaler Gesetzes- und Verordnungsebene 

per 1. Januar 2015 in Kraft zu setzen. Mit der Inkraftsetzung werden die der IVHB entsprechenden Bestim-

mungen im Gesetz und in der Verordnung verankert. Diese müssen jedoch von den Gemeinden in ihre 

kommunale Zonenordnung übernommen werden. Dafür haben die Gemeinden gemäss der vom Landrat ver-

abschiedeten Vorlage 15 Jahre Zeit. Dementsprechend gilt das neue Recht für die Gemeinden erst mit der 

jeweils erfolgten kommunalen Umsetzung. 

4.2  Kantonaler Richtplan 

Das Quartierplan-Areal wird gemäss dem kantonalen Richtplan (KRIP)3 als Wohngebiet bzw. Wohn-Misch-

gebiet (vgl. rosa Fläche in ABBILDUNG 8) ausgewiesen. Zudem wird im Richtplan eine bereits bestehende 

Rohrleitung so abgebildet, dass es danach aussieht, als verlaufe sie durchs Areal (blaue Linie). Weitere 

kantonale Planungsfestlegungen sind für das Planungsgebiet nicht vorhanden. Eine neue Quartierplanung 

mit Wohn- und Dienstleistungsnutzungen steht daher nicht im Widerspruch zum kantonalen Richtplan. 

Spezifische Aussagen aus den Objektblättern zum Richtplan werden im KAPITEL 6.3 behandelt. 

                                                 

2  Die entsprechende Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) wurde vom Regierungsrat am 27. Oktober 1998 erlassen. 

3 Vom Landrat am 26. März 2009 verabschiedet und vom Bundesrat am 08. September 2010 erstmalig genehmigt – bundesrätliche 

Genehmigung der ersten Anpassung am 03. Dezember 2012. 
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Abbildung 8: Ausschnitt aus der kantonalen Richtplan-Gesamtkarte. 

4.3  Zonenvorschriften der Gemeinde Reinach 

Für das Planungsgebiet gelten die in KAPITEL 1.2.3 erläuterten Zonenvorschriften Siedlung. 

Standortbereich des 

Quartierplan-Areals  

N 
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5  Bestandteile und Schwerpunkte der Quartierplanung 

5.1  Bestandteile 

5.1.1  Öffentl ich-rechtliche Planungsdokumente  

Quartierplan-Reglement  

Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) 

5.1.2  Privat -rechtl icher Vertrag  

Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG4 (siehe KAPITEL 9) 

5.1.3  Orientierende Dokumente  

Planungs- und Begleitbericht (Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG)5 

5.2  Zweck und Zielsetzungen der Quartierplanung  

Der Quartierplan "Bruggstrasse" bezweckt eine geordnete haushälterische Nutzung des Bodens und die 

planerische Sicherstellung einer attraktiven Wohnüberbauung unter Beachtung der speziellen Lage und 

Umgebung bzw. den areal- und projektspezifischen Zielsetzungen, wie sie § 1 Abs. 2 des Quartierplan-

Reglements entnommen werden können. 

5.3  Inhalte der Quartierplanung (Erläuterung der Schwerpunkte)  

5.3.1  Bebauung 

Baufelder  

Die Baufelder definieren die Lage und Geschossigkeit der künftigen Bauten (Hauptbauvolumen) verbindlich. 

Sie haben dieselbe Wirkung wie Gestaltungsbaulinien gemäss § 97 Abs. 2 RBG: Die Fluchten sind in diesem 

Sinne verbindlich einzuhalten.  

                                                 

4 Quartierplan-Vertrag: Sicherstellung Funktionalität der Quartierplanung, welche nicht öffentlich-rechtlich festgelegt werden können. 

5 Art. 47 RPV: Die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht 

§ 39 RBG: Quartierplan besteht aus Plänen, dem Reglement sowie einem Begleitbericht 
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Die Baufelder wurden auf der Grundlage des Bebauungskonzeptes entwickelt und im Quartierplan (Situation 

und Schnitte, 1:500) definiert. Die Bebauung der Hauptbauvolumen erfolgt im Quartierplan-Perimeter somit 

ausschliesslich innerhalb der Baufelder. Weitere Hauptbauten sind nicht zulässig. 

Interessenabwägung zwischen Baufeldern und  Baubereichen  

Im Gegensatz zu den hier definierten "Baufeldern" legen "Baubereiche"6 Flächen respektive Volumen fest, 

die baulich nicht voll ausgefüllt werden müssen, d. h. sie zeigen ein maximales Volumen als Möglichkeits-

raum für die Bebauung auf. Aus folgenden Gründen hat man sich im Rahmen der Planungsausarbeitung für 

die Variante "Baufeld" entschieden: 

a. Das Bebauungskonzept dient unter anderem auch zum Schutze der Nachbarschaft im Bereich des 

historischen Ortskernrandes (vgl. dazu ABBILDUNG 3). Negative Einflüsse des übergeordneten Ver-

kehrs (insbesondere Emissionen des Verkehrs auf den beiden Kantonsstrassen "Hauptstrasse" und 

"Bruggstrasse") können durch die Überbauung vom historischen Teil Reinachs abgehalten werden. 

Dazu ist eine ununterbrochene Bebauung wesentlich. Nur das Baufeld garantiert eine solche ge-

schlossene Bauweise, während ein Baubereich auch Lücken aufweisen könnte.  

b. Je sensibler der Ort, desto exaktere und verbindlichere Festlegungen sind gefordert7. Aus diesem 

Grunde kennen basellandschaftliche Nutzungsplanungsinstrumente das Mittel des Baufelds insbe-

sondere im Bereich des baulich, historisch und ideell sensiblen Ortskernes. Die räumliche Lage der 

Quartierplanung Bruggstrasse spricht deshalb für eine stadträumlich präzise Setzung der neuen 

Bebauung und damit für ein Baufeld. 

c. Die städtebauliche Konzeption wurde für diesen besonderen und komplexen Ort (südlicher Eingang 

ins Ortszentrum) mittels einer Vielzahl von Sitzungen mit qualifizierten Fachgremien entwickelt. 

Das städtebauliche Resultat ist proportional ausgewogen (Nachvollzug der Strassenhierarchie 

durch die Geschossigkeit und durch die Präsenz der Gebäude im Strassenraum), der Umgebung 

angepasst (3-geschossigkeit nach Osten, 4-geschossigkeit nach Norden, Fassadenflucht der Haupt-

strasse aufnehmend und jene der Bruggstrasse neu bestimmend) und dem Ort entsprechend (hö-

heres Gebäude im Kreuzungsbereich der beiden wesentlichen Hauptachsen Reinachs, respektive 

am südlichen Ortseingang). Gesichert werden können diese Ergebnisse am besten mit der Festle-

gung von Baufeldern. 

d. Mit dem Erlass eines Baufeldes wird eindeutig klar, welches Bauvolumen in welcher Lage erstellt 

werden soll. So entsteht mit dem Erlass des Baufeldes für die Nachbarschaft eine grössere Rechts- 

und Planungssicherheit als dies mit einem Baubereich der Fall wäre.  

 

Diese Gründe a bis d, die für die Definition von Baufeldern sprechen, sind der Tatsache gegenüberzustellen, 

dass mit der Festlegung von Baufeldern die nachbarrechtlichen Grenzabstände übersteuert werden können. 

Diese Frage der Übersteuerung des Grenzabstandes stellt sich bei der Nachbarsparzelle Nr. 147 vom 3-

                                                 

6  Der Ausdruck "Baubereich" wird im Gesetz nicht definiert. 

7  Diese Planungsmaxime kam in Reinach u. a. bereits bei der Quartierplanung Taunerquartier zur Anwendung. 
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geschossigen Baukörper (von Ost nach West Baufelder C, A2 und B8) entlang der Bruggstrasse. Das Bauge-

setz definiert für diesen speziellen Fall keinen eindeutigen Grenzabstand9. Weil die Fassade länger als 36 m 

ist, kommt § 90 Abs. 3 RBG zum Zuge. Dort wird für überlange Fassaden definiert, dass die Baubewilli-

gungsbehörde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse die Grenzabstände bestimmt. 

Die örtlichen Verhältnisse, die im vorliegenden Fall zum Tragen kommen sind die Folgenden:  

a. Der neue 3-geschossige Baukörper liegt von der Parzelle Nr. 147 aus betrachtet exakt im Süden, 

was bezüglich der Beschattung nur kleine Auswirkungen hat, weil im Süden die Sonne ihren 

Höchststand erreicht (vgl. dazu auch KAPITEL 6.20 und ANHANG 12). 

b. Die Fassade des neuen 3-geschossigen Baukörpers liegt 9.5 m bis 10.5 m von der Parzellengrenze 

zur Parzelle Nr. 147 abgerückt bei einer Gebäudehöhe von maximal 12 m, was als sehr verträglich 

zu beurteilen ist. Insbesondere, wenn in Betracht gezogen wird, dass das bestehende Gebäude auf 

Parzelle Nr. 147 selbst einen ordentlichen Grenzabstand von 4.5 und 5.5 m nach Süden einhält 

und dass auf dieser Parzelle gemäss den neuen Zonenvorschriften Gebäudehöhen von bis zu 13.5 m 

zulässig sind. 

c. Der effektiv beeinflussbare Bereich der Parzelle Nr. 147 ist 44 m lang (südliche Parzellengrenze), 

da kann eine theoretische (aber nicht einsehbare) Gebäudelänge von rund 105 m kaum auf der 

ganzen Länge Wirkung entfalten. 

d. Die Lage im Ortskern in einem Quartier mit Erneuerungsbedarf ("Entwicklung urbaner Ortskernring" 

gemäss kommunalem Richtplan) und dem wesentlichen Raumentwicklungspostulat "Innenentwick-

lung vor Aussenentwicklung" bringt es mit sich, dass Grenzabstände ohnehin nur knappst möglich 

anzuwenden sind10.  

 

Alle andern Grenzabstände gegenüber den Parzellen Nrn. 152, 2903, 2904 sowie gegenüber der Westseite 

der Parzelle Nr. 147 sind eingehalten.  

All diese Erwägungen führen dazu, dass die Gemeinde dem Erlass eines Baufeldes gegenüber einem Baube-

reich den Vorzug gibt. 

                                                 

8  Die Grenzabstände von in der Höhe gestaffelten Bauvolumen sind additiv im Sinne von § 52 Abs. 4 lit. a RBV zu berechnen. Entspre-

chend gilt für die ganze Gebäudelänge entlang der Bruggstrasse eine 3-Geschossigkeit und überlagernd für Teile dieser Gebäude-

länge eine 4- respektive eine kurze 7-Geschossigkeit. 

9 Die Abklärungen im Rahmen der kantonalen Vorprüfung haben ergeben, dass gegenüber der Parzelle Nr. 147 einzig die Fassaden-

länge zwischen den Kreuzungspunkten I und J gemäss Quartierplan zum tragen kommt. 

10  Es sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz aus einer Zeit stammt (Erlass des Ge-

setzes 1998, Entwicklung des Gesetzes in der Dekade davor), in der die Auswirkungen der ausufernden Zersiedelung noch nicht so 

allgegenwärtig waren wie heute und in der die Verdichtungs- und Innenentwicklungsbemühungen noch nicht die heutige Intensität 

und Bedeutung hatten. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Vorstellungen im Gesetzeserlass zu den Grenzabstandsdefinitionen, 

die sich insbesondere auch in den entsprechenden erläuternden Anhängen der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz zei-

gen, fast durchgehend auf Einfamilienhausbauten und -siedlungstypologien beruhen. Solche Einfamilienhaussiedlungen sind für den 

Kanton Basellandschaft sicherlich wichtig, wenngleich sie aber je länger desto weniger – wie u. a. das vorliegende Beispiel zeigt – 

die für den Kanton bedeutsamste Siedlungsstruktur darstellt. 
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Messweise der Gebäudehöhe  

Die Festlegung der Höhe der Hauptbauten pro Baufeld erfolgte mittels Höhenkoten (Meter über Meer). Als 

massgebender Messpunkt für die Gebäudehöhe gilt die Oberkante (OK) der rohen Decke für die geplanten 

Neubauten mit Flachdach (vgl. § 5 Abs. 7 lit. b Quartierplanreglement). Entsprechend können Dachrand-

aufbordungen das Maximum überschreiten. 

Mit der Ausnahme von Dachterrassenüberdeckungen oder Pergolen, die mindestens um das Mass ihrer Über-

höhung von der Fassadenflucht abrücken müssen (vgl. § 5 Abs. 3 lit. d und Abs. 8 lit. a Quartierplanregle-

ment), Absturzsicherungen (vgl. § 5 Abs. 7 lit. c Quartierplanreglement) und technischen Bauteilen (Ent-

lüftungsbauteile, Liftüberbauten, u. dgl. vgl. § 5 Abs. 9 Quartierplanreglement) darf die im Quartierplan 

pro Baufeld definierte maximale Gebäudehöhe nicht überschritten werden.  

Unterirdische Bauten  

Die Lage und Grösse der unterirdischen Bauten sind im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) nicht 

definiert, weil es nicht von öffentlichem Belang ist, wie das Untergeschoss organisiert wird. Zur Information 

der Nachbarschaft wird der aktuelle Planungsstand des Untergeschosses orientierend im Plan dargestellt. 

Einzuhalten bleiben übergeordnete gesetzliche Vorgaben, insbesondere § 66 RBV. Dort wird festgehalten, 

dass unterirdische Bauten Baulinien und Grenzabstände zu Strassen hin maximal um 1.5 m überschreiten 

dürfen. Für weitergehende Überschreitungen bis zur Eigentumsgrenze muss die Strasseneigentümerin resp. 

der Strasseneigentümer zustimmen11. 

5.3.2  Nutzung der Bauten  

Nutzungsart  

Das Bebauungskonzept umfasst grösstenteils eine Wohnüberbauung. Insgesamt werden ca. 66 neue 

Wohneinheiten erstellt (vgl. Wohnungsspiegel im ANHANG 2). Zu einem kleinen Teil sind zudem Dienstleis-

tungsnutzungen (z. B. Coiffeur, Bank, Physiotherapie etc.) entlang der Hauptstrasse vorgesehen (vgl. eben-

falls ANHANG 2). Solche sind im Erdgeschoss obligatorisch und teilweise im ersten Obergeschoss fakultativ 

zu realisieren. 

Nutzungsdefinit ion  

Das Mass der baulichen Nutzung wird mittels der im Quartierplan ausgewiesenen und entsprechend einzu-

haltenden Geschossigkeit innerhalb der Baufelder festgelegt.  

Auf die zusätzliche Definition einer Bruttogeschossfläche (BGF) wird bewusst verzichtet, weil die andern 

Parameter die Nutzung bereits abschliessend definieren.  

                                                 

11  An einem Gespräch mit VertreterInnen des kantonalen Tiefbauamtes (Fr. Reber und Hr. Binkert) am 2. Juli 2014 wurde den Projekt-

entwicklern mitgeteilt, dass eine solche Zustimmung von Seiten des Kantons als Strasseneigentümer der Haupt- und der 

Bruggstrasse im vorliegenden Fall nicht gegeben werden kann, u. a. weil es sich um eine Neubebauung handelt. 
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Nutzungsmass  

Wie oben beschrieben wird die Nutzung nicht in Form eines Masses festgelegt. Rein informativ wird hier 

zum Nachvollzug der Nutzungsdichte aber die Ausnützungs- und Bebauungsziffer des Quartierplans ermit-

telt: 

Für die Quartierplanung (Projektstand vom 25.06.2015) ergibt sich eine BGF von gesamthaft 9'274 m2. Die 

Grundfläche des Quartierplanperimeters umfasst 5'392 m2. Daraus ergibt sich eine Ausnützung von 172 %. 

Der Fussabdruck der Bebauung umfasst 2'273 m2. Entsprechend weist das Quartierplanareal eine Bebau-

ungsziffer von 42 % auf. Die regulären Zonierungen im Umfeld der Quartierplanung sind hauptsächlich der 

WG4-Zone sowie teilweise der WG5- und der WG3-Zone zugeordnet (Zonenvorschriften Siedlung, RRB Nr. 

571 vom 14. April 2015). Das Quartierplan-Areal ist aufgrund seiner Lage am ehesten vergleichbar mit der 

Zone WG4. Diese reguläre Zone weist eine Ausnützungsziffer von 115 % aus, was für die Fläche des QP-

Areals eine BGF von 6'201 m2 oder eine theoretische Mehrnutzung von 3'073 m2 bedeutet. Teilweise ist das 

Areal auch mit der WG5-Zone vergleichbar: Hier würde die Anwendung der regulären 140 % Ausnützungs-

ziffer für das Quartierplan-Areal zu einer BGF von 7'549 m2 respektive zu einer theoretischen Mehrnutzung 

von 1'725 m2 führen. Aufgrund der Lage (Exposition an den Kantonsstrassen im Ortskern) nicht vergleichbar 

ist das Areal mit der WG3-Zone, an welche das QP-Areal strassenabgewandt angrenzt. 

Nebenbauten können im Gesamtumfang von 60 m2 Grundfläche erstellt werden. Ausserdem können inner-

halb des "Baubereichs für Velounterstände in Leichtbauweise" ebensolche Velounterstände angeordnet wer-

den. 

Beurteilung der Nutzungsdichte  

Die voranstehenden Ausführungen erläutern die Berechnung und die Höhe des hier zur Anwendung kom-

menden Nutzungsmasses. Dieses Nutzungsmass wurde bewusst aus folgenden Gründen verhältnismässig 

hoch gewählt: 

a. Umsetzung des Verfassungsauftrags einer haushälterischen Bodennutzung 

b. Verkehrsverminderung durch eine Umsetzung einer "Stadt der kurzen Wege": Verhältnismässig viel 

Nutzung ist dabei an überdurchschnittlich gut erschlossener Lage zu plazieren (Nähe zum öffent-

lichen Verkehr, zu Einkaufsmöglichkeiten, zu zentralen Orten wie Post, Gemeindeverwaltung, etc.) 

c. Umsetzung der kommunalen Strategie "Wohnen im Zentrum" und "Entwicklung / Erneuerung des 

urbanen Ortskernringes" 

d. Verbesserung der Wohnhygienischen Situation für das hinterliegende Quartier durch blockrandar-

tigen Lärmschutzriegel entlang der lärmemittierenden Kantonsstrassen 

e. Quartierverträgliche Einpassung der Überbauung (4-geschossig zum Stadthof hin und 3-geschossig 

in Richtung Juraweg) 

f. Anlage zweckmässiger Aussenräume sowohl öffentlich entlang der Strassen als auch "halbprivat" 

für die Quartierplan-Bewohnerschaft auf der Hofseite 

g. Umsetzung der kantonalen Strategie der Inneren Verdichtung 
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h. Umfassende Diskussion und intensives Variantenstudium unterschiedlicher Volumetrien und städ-

tebaulicher Setzungen im Rahmen des Fachgremiums für Stadtentwicklung sowie Unterbreitung 

und Diskussion der Resultate im Rahmen der kantonalen Fachkommission für Arealbebauungen 

i. Bewusste Setzung eines markanten Eckvolumens am neuen Kreisel zur Unterstreichung des Beginns 

des Ortszentrums 

j. Übereinstimmung mit dem in Ausarbeitung stehenden (Stand: November 2015) Raumkonzept Birs-

stadt  

 

Die Summe dieser Argumente begründet und gerechtfertigt eine Umsetzung des vorliegenden Bebauungs-

konzepts mit der oben ausgewiesenen Dichte. 

5.3.3  Gestaltung der Bauten  

Folgende Festlegungen wurden u. a. zur Gestaltung der Bauten in die Quartierplan-Vorschriften aufgenom-

men: 

a. Die Bauten sind als städtebauliche Einheit auszubilden. 

b. Materialien, Farbgebung und Architektur sind auch bei späteren Sanierungen aufeinander abzu-

stimmen. 

c. Definition der Dachgestaltung: Es sind Flachdächer zu erstellen. 

d. Reklamen bedürfen eines separaten Reklamegesuchs. Werbestelen vor dem Dienstleistungsbereich 

sind vorgesehen, bedürfen jedoch auch eines separaten Reklamegesuches.  

 

Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass die einheitliche und ästhetische Gesamtwirkung 

der Überbauung entstehen kann. Eine darüber hinaus gehende architektonische Gestaltung der Bauten 

wurde in den Quartierplan-Vorschriften bewusst nicht definiert, weil dies nicht Aufgabe des öffentlich-

rechtlichen Planungsinstrumentes ist. 

5.3.4  Aussenraum 

Im Reglement sind zur Konkretisierung des Aussenraums verschiedene Anforderungen zur Nutzung sowie 

zur Gestaltung bzw. zur Bepflanzung definiert worden. Damit soll eine qualitative Gestaltung des Aussen-

raums auf Stufe der Quartierplanung sichergestellt werden. 

Das Gestaltungsprojekt Hauptstrasse wurde im Bereich der Quartierplanung noch nicht umgesetzt. Im Rah-

men der Neubebauung des Quartierplanareals soll deshalb nun auch das Gestaltungsprojekt Hauptstrasse 

realisiert werden. Grundeigentümerschaft und Gemeinde verpflichten sich gegenseitig im QP-Vertrag, dass 

sie die entsprechenden Arbeiten zusammen mit dem Tiefbauamt koordinieren. 
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Die Nutzung des Aussenraums ist im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) festgelegt. Die Grün- und 

Freifläche umfasst alle hofseitigen Aussenraumflächen im Umfang von gut 2'000 m2. Die zusätzlichen stras-

senseitigen öffentlichen Gehbereiche erstrecken sich über knapp 1'100 m2, was zusammen mit den Grün- 

und Freiflächen einem Anteil von 58 % des Quartierplan-Areals entspricht. 

Nebenbauten sind gemäss dem im Reglement definierten Umfang zulässig. Zudem ist im Reglement defi-

niert, dass und wo im Aussenraum auch Spiel- und Verweilbereiche mit entsprechenden Einrichtungen 

ebenso wie Velounterstände in Leichtbauweise zulässig sind. 

Mit einem Umgebungsplan kann die Umsetzung und Konkretisierung der verschiedenen im Rahmen der 

Quartierplanung definierten qualitätsbildenden Vorgaben zur Aussenraumgestaltung auf Stufe des Bauge-

suchverfahrens überprüft werden. Zudem kann mit einem Umgebungsplan die anschliessende bauliche Re-

alisierung bzw. die Ausführung der Aussenraumgestaltung im Sinne der Quartierplan-Festlegungen von der 

Gemeinde geprüft und durchgesetzt werden. 

Im Reglement ist definiert, dass der Gemeinderat die Einreichung des Umgebungsplans beim Bauinspektorat 

im Rahmen des Baugesuchverfahrens beantragt. Zudem ist im Reglement definiert, welche Inhalte im Um-

gebungsplan darzustellen sind.  

5.3.5  Erschliessung und Parkierung  

Motorisierter Individualverkehr  

Zufahrtsmögl ichkeiten  

Die Erschliessung des Planungsgebietes für den motorisierten Individualverkehr erfolgt über den Juraweg 

in eine unterirdische Einstellhalle. 

Am Juraweg befindet sich eine Ein- und Ausfahrt der unterirdischen Einstellhalle, welche unterhalb des 

Sockelgeschosses realisiert werden soll (vgl. ANHANG 4). Diese Einfahrt befindet sich in unmittelbarer Nähe 

zur Bruggstrasse, sodass keine Belastung des hinterliegenden Quartiers entsteht. Diese Einstellhalle dient 

sowohl als Parkierungsanlage für die Wohnungen als auch für die Dienstleistungsnutzungen. Sowohl Stamm- 

als auch Besucherparkplätze werden in der Einstellhalle realisiert. Zudem ist gewährleistet, dass Lieferwa-

gen ebenfalls Anlieferungsfahrten via die Einstellhalle abwickeln können: im ANHANG 14 können die 

Schleppkurven zur Ein- und Ausfahrt entnommen werden. Ein entsprechender Anlieferungs- und Umschlags-

platz für Lieferwagen ist im Einstellhallen-Konzept vorgesehen. Die Auswirkungen des motorisierten Indi-

vidualverkehrs werden in KAPITEL 6.8 dargelegt. 

Dank dieser effizienten Erschliessungskonzeption kann auf die im Strassennetzplan angedachte südliche 

Verlängerung der Bölchenstrasse (Erschliessungsweg12) verzichtet werden. 

                                                 

12  Im Strassennetzplan vom 14. April 2015 als Erschliessungsweg klassiert. 
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Oberirdisch sollen bis auf 2 Besucherparkplätze an der Hauptstrasse (Längsparkierung, analog zu weiter 

nördlich ausserhalb des Quartierplanareals angeordneten solchen Parkplätzen) keine Parkplätze angeordnet 

werden. 

Parkierung  

Für die Parkierung werden zwei denkbare Varianten miteinander verglichen: Einerseits die vollständige 

Erschliessung via den Juraweg (tatsächlich gewählte "Variante 1"), bei welcher sämtliche Zu- und Wegfahr-

ten über den Juraweg in eine einzige unterirdische Einstellhalle führen und andererseits eine Lösung mit 

zwei Einstellhallen (nicht gewählte "Variante 2"), die vom Juraweg und von der Hauptstrasse her erschlos-

sen werden. Bei der Variante 2 ergibt sich eine Unterscheidung des Parkierungsverkehrs nach Art der Nut-

zung: Der durch die Wohnnutzung generierte Verkehr wird ausschliesslich via die Einstellhalleneinfahrt am 

Juraweg und der durch die Dienstleistungsnutzungen generierte Verkehr ausschliesslich via die Einstellhal-

leneinfahrt an der Hauptstrasse geführt. Dabei wird davon ausgegangen, dass der "Dienstleistungs-Parkie-

rungsverkehr" über die bereits bestehende Einstellhallenzufahrt von der Hauptstrasse zur Bebauung "Stadt-

hof", von welcher aus eine zusätzliche Einstellhalle im Quartierplan-Areal erschlossen wird, geleitet wird. 

Variante 1 umfasst also eine einzige Zu- und Wegfahrt am Juraweg, Variante 2 Zu- und Wegfahrten am 

Juraweg und an der Hauptstrasse. Dies wurde in einer ersten Erschliessungskonzeption so festgehalten. 

Dieser ursprüngliche Vergleich der Varianten 1 und 2 wurde im Laufe der Planungsentwicklung einer Mach-

barkeitsprüfung unterzogen und anschliessend ein Entscheid herbeigeführt. Es zeigte sich dabei, dass die 

Variante 2 der Variante 1 aus folgenden Gründen unterlegen ist: 

a. Die Fahrweg-Geometrien der bestehenden Einstellhallenrampe in der Überbauung Stadthof eignen 

sich nicht (zu schmal für den Mehrverkehr, zu spitzer Winkel beim Einlenken in die neue Einstell-

halle) für die Erschliessung einer zusätzlichen Einstellhalle, 

b. die resultierende Kreuzung am Fusspunkt der Einstellhallenabfahrt (Kreuzung der Zufahrt mit drei 

Ausfahrten) wäre sehr unübersichtlich / kollisionsgefährdet. 

c. die Geschossebenen stimmen nicht aufeinander (Ebene Stadthof, Ebene Dienstleistungs-Einstell-

halle und Ebene Wohnnutzungs-Einstellhalle), 

d. die Ausbildung von zwei Ein- und Ausfahrten verschlechtert die Flächenbilanz des Untergeschosses 

deutlich, 

e. die Vorstellungen der Stockwerkseigentümerschaft des Stadthofs divergieren bezüglich der erwar-

teten Abgeltungen für die Mitbenützung der Autoeinstellhallenrampe massgeblich von jenen der 

Eigentümerschaft des Quartierplanareals und 

f. der Knoten Juraweg / Bruggstrasse verfügt über ausreichende Kapazitäten für die Bewältigung des 

gesamten Verkehrs, der durch die QP Bruggstrasse induziert wird.  

 

Die Gemeinde beabsichtigt, den Verkehr aus der Autoeinstellhalle in den Juraweg obligatorisch rechts zur 

Bruggstrasse hin abbiegen zu lassen, sofern die Verkehrszunahme in Richtung Ortskern zu gross würde. 
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Der Bedarf von Parkplätzen richtet sich nach den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen (§ 106 RBG und 

§ 70 RBV bzw. Anhang 11/1 RBV), die bei Quartierplanungen eine fallweise Beurteilung unter Beachtung 

insbesondere der Erschliessung per öffentlichem Verkehr ermöglichen. Das Quartierplanreglement sieht eine 

leichte Reduktion der Stammparkplätze vor. In der Kommentarspalte des Reglements wird erläutert, dass 

die Gemeinde für die hier vorliegende Quartierplanung 0.7 (anstelle 1.0) Parkfelder für Stammparkplätze 

und 0.3 Besucherparkplätze pro Wohnung als ausreichend erachtet, unter den Bedingungen, die in § 7 Abs. 

4 QR festgeschrieben sind. Für das momentan aktuelle Projekt entstünde damit ein Gesamtbedarf von 77 

Parkplätzen (Berechnung vgl. ANHANG 3). Weil aber die definitive Wohnungsanzahl noch nicht abschlies-

send bestimmt werden kann, ist dereinst im Baubewilligungsverfahren von einem modifizierten Gesamtbe-

darf auszugehen. ANHANG 4 kann des Weiteren entnommen werden, dass auch die Gesamtanzahl Parkfelder 

ohne Reduktion gemäss § 7 Abs. 4 lit. a QR in der Einstellhalle angeordnet werden könnten, falls die 

Reduktion der Stammparkplätze nicht realisiert würde.  

Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass die gesetzlich geforderten 1.3 Parkfelder pro Wohneinheit im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens unterschritten werden. Aufgrund der guten Erschliessung per öffentli-

chem Verkehr (vgl. öV-Güteklassen in ANHANG 5) kann es nicht sein, dass an einer Lage, die bereits unter 

dem motorisierten Individualverkehr stark leidet und an der Kapazitätsengpässe immer wieder auftreten, 

dieselben Parkplatzzahlen richtig sind wie in abgelegenen Einfamilienhausgebieten. Zudem sollen bezahl-

bare Wohnungen entstehen, wenn diese künstlich durch Parkierungsanlagen verteuert werden, die mög-

licherweise gar nicht erst gebraucht werden, widerspricht dies einer elementaren Zielsetzung der Gemeinde. 

Fussgänger und öV-Benutzer  

Fussgängern steht der öffentliche Gehbereich zur Verfügung. Dieser erstreckt sich entlang der öffentlichen 

Strassen (Hauptstrasse, Bruggstrasse, Juraweg), als braune Fläche im Quartierplan festgelegt. Weil – wie 

bereits erläutert – die Bölchenstrasse dank der Quartierplanung nicht über ihre aktuelle Ausdehnung hinaus 

ausgebaut werden muss, erübrigt sich auch die Anlage eines Nord-Süd-verlaufenden Fusswegs. Mit dem 

Abschluss der Erneuerungsarbeiten an der Hauptstrasse und der damit verbundenen grösseren Attraktivität 

der Hauptachse für Fussgänger ist auch das Bedürfnis grösser geworden, die Fussgänger-Öffentlichkeit auf 

der Hauptstrasse zu stärken.  

Für die Bewohnerschaft der neuen QP-Bebauung entsteht eine Verbindung von der Bruggstrasse via den 

Hof zur Hauptstrasse. Diese Verbindung verläuft durch zwei Gebäudedurchgänge. 

Die Tram- und Bushaltestelle "Reinach Dorf" (Tramlinien 11 und E11, Buslinien 62 und 6413) sowie die 

Tram- und Bushaltestelle "Vogesenstrasse" (Tramlinien 11 und E11, Buslinie 62) sind jeweils in 250 m zu 

Fuss erreichbar. 

                                                 

13  Tramlinie 11: Fahrtrichtungen Aesch und St. Louis Grenze 

Tramlinie E11: Fahrtrichtungen Reinach Süd und Theater (verkehrt nur zeitweise) 

Buslinie 62: Fahrtrichtungen Bahnhof Dornach-Arlesheim und Biel-Benken Brücke 

Buslinie 64: Fahrtrichtungen Arlesheim Dorf und Allschwil Bachgraben 
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Velofahrer  

Für Velofahrer werden genügend Abstellplätze im Rahmen der Quartierplanung errichtet (vgl. §§ 4 Abs. 2 

lit. a und 7 Abs. 4 lit. d des Quartierplanreglements). Zu diesem Zweck wurden die Baubereiche für Velo-

unterstände in Leichtbauweise im Quartierplan definiert. Zusätzlich können bei Bedarf gemäss § 6 Abs. 4 

lit. e QR auch bei Hauseingängen in Grün- und Freiflächen ungedeckte Veloabstellplätze realisiert werden. 

Die Kantonale Radroute verläuft gemäss www.geoview.bl.ch14 auf der Strecke (Aesch-) Hauptstrasse-Schal-

bergstrasse-Juraweg-Ziegelgasse-Kirchgasse. Die Lage der Radroute bindet das QP-Areal mustergültig an 

die kantonale Radinfrastruktur an. 

Notzufahrt  

In § 7 Abs. 1 lit. d des Quartierplanreglementes ist festgelegt, dass die Notzufahrt für den Ereignisfall 

gemäss den Weisungen der Feuerwehr auszugestalten ist. Im Quartierplan (Situation) wird eine entspre-

chende Zufahrt zum hofseitigen Gebäudeteil gesichert. Basierend auf der "Richtlinie für Feuerwehrzufahr-

ten, Bewegungs- und Stellflächen" der Feuerwehr Koordination Schweiz KFS vom 4. Februar 2015 und als 

Ergebnis einer entsprechenden Besprechung zwischen Fachleuten der Reinacher Verwaltung und den Pro-

jektentwicklern15 wurde die Planung überprüft und die Aussenraumkonzeption derart ausgestaltet, dass die 

entsprechend geforderten Zufahrten, Bewegungs- und Stellflächen im Ereignisfall zur Verfügung stehen, 

vgl. ABBILDUNG 9. 

 

Abbildung 9: Aussenraumplan mit Aufstellflächen der Feuerwehr (blau hervorgehoben). Stauffer Rösch Landschafts-

architekten 11./28. Januar 2016.  

 

                                                 

14  abgerufen am 24.08.2015 

15  Besprechung vom 16. Dezember 2015 

N 

http://www.geoview.bl.ch/
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5.3.6  Lärmschutz  

Zuweisung Lärm-Empfindlichkeitsstufe  

Mit den Quartierplan-Vorschriften ist auch die Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Art. 43 LSV und § 12 USG 

BL festzulegen. Aufgrund der Nutzung würde das Areal der Lärmempfindlichkeitsstufe II zugeteilt. Wegen 

der vorhandenen Lärmvorbelastung durch den starken Verkehr wird eine Aufstufung in die Lärmempfind-

lichkeitsstufe III gewährt. In diesem Sinne ist das Quartierplan-Areal als "aufgestuft" zu bezeichnen16. De 

facto sind also die Immissionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe III einzuhalten. Dies entspricht auch 

den neuen Zonenvorschriften Siedlung (vgl. ABBILDUNG 4). 

Massgebender Grenzwert  

Das Planungsgebiet ist erschlossen und somit kommen Art. 29 bis Art. 31 der LSV die Immissionsgrenzwerte 

(IGW) zur Anwendung. Gemäss Anhang 3 der LSV ergeben sich somit für das Planungsgebiet folgende 

maximalen Werte der Aussenlärmbelastung: 

a. LES III; IGW, tagsüber:  65 dB 

b. LES III; IGW, nachts:  55 dB  

 

Einhaltung der Grenzwerte  und Massnahmen  

In einer Aussenlärmberechnung (vgl. ANHANG 6)17 wurde die auf die Bebauung einwirkende Lärmbelastung 

errechnet. Es zeigte sich dabei, dass an den meisten Empfangspunkten die einzuhaltenden Grenzwerte 

überschritten werden (vgl. rot markierte Werte in der Tabelle in ANHANG 6). Die Bebauung ist also starken 

Lärmimmissionen ausgesetzt. Weil aber die Bebauung so organisiert werden kann, dass sämtliche Räume 

mit lärmempfindlichen Nutzungen derart ausgerichtet werden können (vgl. dazu teilweise ANHANG 7), dass 

sie entweder 

a. auf der lärmabgewandten Seite angeordnet sind, 

b. einen durchgehenden Grundriss aufweisen (Lüftung auf lärmabgewandter Seite) oder  

c. via eine Loggia belüftet werden können,  

 

ist davon auszugehen, dass die Massnahmen robust genug sind, um die genannten Grenzwertüberschrei-

tungen zu eliminieren18.  

Zudem ist festzuhalten, dass die neue Bebauung als Ganzes für hinterliegende Liegenschaften wie ein 

grosser Lärmschutzriegel wirkt. 

                                                 

16  Diese Planungsmassnahme wurde mit dem Amt für Raumplanung, Abteilung Lärmschutz so vorbesprochen an einer Sitzung am 2. 

Juli 2014 mit Frau E. Althaus. 

17  Es wurden, sofern mehrere Angaben bzgl. der Emissionswerte vorgelegen haben, immer die höchsten Werte in die Berechnung mit-

einbezogen (worst-case). In diesem Sinne ist davon auszugehen, dass die maximale Lärmbelastung errechnet wurde. 

18  So besprochen an einer Sitzung mit dem Amt für Raumplanung, Abteilung Lärmschutz am 2. Juli 2014 mit Frau E. Althaus und für 

gut befunden. 
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5.3.7  Energetischer Ausbaustandard  und Energieversorgung  

In den Quartierplan-Vorschriften wurde festgelegt, dass der energetische Ausbaustandard der Hauptbauten 

dem MINERGIE-P- oder der MINERGIE-ECO-Standard entsprechen muss, allenfalls mit einem modifizierten 

Lüftungskonzept. Falls auf eine Zertifizierung verzichtet wird, ist die Einhaltung der Richtwerte für Erstel-

lung und Betrieb des SIA-Effizienzpfades Energie (SIA Merkblatt 2040) im Rahmen der Baubewilligung 

durch einen Bericht eines Fachbüros nachzuweisen (vgl. § 8 Abs. 3 QR). Die Energieversorgung der Quar-

tierplanung wird in § 8 Abs. 4 QR festgelegt und richtet sich nach den Vorgaben der kommunalen Energie-

planung (Masterplan Wärmeversorgung Reinach). 
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6  Berücksichtigung der planerischen Randbedingungen  

6.1  Planungsgrundsätze gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG)  

Mit dieser Quartierplanung erfolgt eine Optimierung der baulichen Nutzung und der lagespezifische Anord-

nung der Bebauung für ein bestimmtes Areal innerhalb des überbauten Siedlungsgebietes. Die Quartierpla-

nung unterstützt resp. hält die Planungsgrundsätze Siedlung gemäss dem eidgenössischen Raumplanungs-

gesetz (RPG) wie folgt ein: 

a. Haushälterische Nutzung des Bodens; 

b. Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

c. Schonung der Landschaft bzw. Begrenzung des Siedlungsgebietes; 

d. Schonung der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Luftverschmutzung, Lärm 

und Erschütterung); 

e. Schaffung von Siedlungen mit viel Grünflächen und Bäumen.  

 

6.2  Bedarfsnachweis gemäss Art. 15 RPG  

Nach Art. 15 RPG darf nur Land, welches sich für eine bauliche Nutzung eignet und voraussichtlich innert 

15 Jahren benötigt und erschlossen wird, als Bauzone ausgeschieden werden. 

Mit der Quartierplanung wird eine Parzelle, welche bisher der Zone mit Quartierplanpflicht "Bruggstrasse" 

zugewiesen und nur teilweise baulich genutzt war, einer verdichtenden Bauweise mit Wohnnutzung zuge-

führt und der eigentliche Zonenzweck erfüllt. Somit handelt es sich dabei weder um eine Umnutzung noch 

um eine Baugebietserweiterung. Ein Bedarfsnachweis gestützt auf Art. 15 RPG muss somit bei der vorlie-

genden Quartierplanung nicht vorgenommen werden. 

6.3  Planungsgrundsätze gemäss kantonalem Richtplan  

Das Planungsgebiet bzw. die Quartierplanung ist von folgenden Planungsgrundsätzen aus den Objektblät-

tern des kantonalen Richtplans betroffen: 

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Siedlungsentwicklung nach Innen (Optimierung der 

Nutzung). 

S2.1-PG-b Generell mittels Quartierplanung. 

Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sollen ins-

besondere an mit ÖV erschlossenen Lagen quartier- und 

umweltverträglich (massgeschneidert) erfolgen. 

S2.1-PG-c Das Quartierplan-Areal befindet in Gehdistanz zu 2 

Tramhaltestellen (siehe KAPITEL 5.3.5). 

Mit der Quartierplanung wird gegenüber der umliegen-

den Bebauung eine verdichte Bauweise vorgenommen. 
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Die Umweltverträglichkeit ist insofern gegen, dass keine 

Umweltthemen durch eine bauliche Verdichtung an die-

sem Standort nachteilig beeinflusst werden (siehe ent-

sprechende Kapitel, welche Umweltthemen behandeln, 

KAPITEL 6.9 BIS 6.17). 

Gemeinden berücksichtigen die Gefahrenhinweiskarten 

und Gefahrenkarten bei ihrer raumwirksamen Tätigkeit. 

Sie legen die notwendigen planerischen und baurechtli-

chen Schutzbestimmungen in ihren Richt- und Nut-

zungsplänen fest.  

L1.3-PG-b Quartierplan-Areal ist nicht gravitativen Naturgefahren 

ausgesetzt (siehe KAPITEL 6.13). 

Effizienter Einsatz von Energie. VE2.1-PG-a Reglement § 8 Abs. 3: Festlegung, dass entweder der 

MINERGIE-P-Standard oder der MINERGIE-ECO-Standard 

allenfalls mit modifiziertem Lüftungskonzept für die 

Hauptbauvolumen einzuhalten ist und § 8 Abs. 4: Defi-

nition der Energieversorgung für Wärme und Forderung 

eines Energiekonzeptes 

6.4  Erwägungen der Arealbaukommission 

Das Bebauungskonzept wurde am 19. September 2013 in der kantonalen Arealbaukommission behandelt. 

Die kantonale Arealbaukommission brachte wertvolle Anregungen in Bezug auf die Optimierung der Aus-

senraumgestaltung entlang der Bruggstrasse sowie dem ehemals geplanten Rücksprung des Erdgeschosses 

beim Kreisel. Des Weiteren wurden auf Anraten der Kommission die Wohnungsgrundrisse und Ausrichtun-

gen, die volumetrische Abwicklung sowie die Gebäudetiefen überprüft und gemeinsam mit dem kommunalen 

Fachgremium für Stadtentwicklung optimiert. Diese Anpassungen wurden in die Projektplanung integriert.  

6.5  Projektspezifische Planungsvorgaben der Gemeinde für die Quartierplanung  

Die Gemeinde legte für die Quartierplanung im Rahmen der Zonenvorschriften Siedlung die Planungsvorga-

ben fest: 

Vorgaben für sämtliche Quartierplanungen (§ 26 Abs. 5 Zonenreg-

lement Siedlung): 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Haushälterische Nutzung des Bodens grosse Ausnützung, vgl. KAPITEL 5.3.2 

Steigerung der Wohn- und Aussenraumqualität Aufgrund der neuen Bebauung wird das angrenzende 

Quartier von Lärm geschützt. Zudem wirkt die klare Tren-

nung von strassenorientierter und hoforientierter Aus-

senraumseite, dass die (grössere) hoforientierte Seite 

des Aussenraumes eine Qualitätssteigerung bzgl. Lärm-

immissionen erhält. Die Neugestaltung des in die Jahre 

gekommenen Areals (Bauten und Aussenraum) bewirkt 

sowohl eine Steigerung der Wohn- als auch der Aussen-

raumqualität. 

Einpassung in die Nachbarschaft und in das Orts- und Landschaftsbild Weiterführung der Bebauungsstruktur des Stadthofes, 

Geschossigkeitsanpassung in Richtung Juraweg und Prä-

senz als Eingangspunkt in den Ortskern von Süden her 

sind Elemente, wie auf den Ort eingegangen wird. 

gute Verkehrserschliessung für Strassen- und Langsamverkehr Der öffentliche Gehbereich, der öffentliche Fussweg und 

die interne Durchwegung des Areals dienen, zusammen 
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mit den Abstellinfrastrukturen für Velos, dem Langsam-

verkehr. Die Anbindung des motorisierten Individualver-

kehrs, ohne weitere Zufahrt ab einer Kantonsstrasse, bei 

gleichzeitiger minimierter Belastung des kommunalen 

Strassennetzes sind wesentliche Punkte der insgesamt 

guten individuellen Verkehrserschliessung. 

Anbindung an den öffentlichen Verkehr Die Güteklassenkarte weist eine gute Erschliessung des 

Areals aus (vgl. ANHANG 5) 

optimierte Parkierungsanordnung Nur 1% bis maximal 2% der Parkfelder sind oberirdisch 

angeordnet. 

Minimierung der Lärmimmissionen Vgl. KAPITEL 5.3.6 

notwendiger Wohnraum für gemeinnützigen Wohnungsbau sowie für Al-

terswohnungen 

Es handelt sich hier nicht um gemeinnützigen Woh-

nungsbau und auch nicht explizit um Alterswohnungen. 

Jedoch werden die Wohnungen so konzipiert, dass sie 

den Bedürfnissen behinderter Personen anpassbar sind. 

Damit genügen sie auch Personen, die aufgrund ihres 

Alters besondere Bedürfnisse haben. 

Energiekonzept (mit Zielen wie Minimierung des Energiebedarfs, ratio-

nelle Energienutzung, Nutzung von erneuerbaren Energien, Optimie-

rung der Gebäudehüllen etc.) 

Die Quartierplanung schreibt vor, dass … 

… im Minergie-P- oder im Minergie ECO-Standard ge-

baut werden muss (allenfalls mit modifizierter Lüf-

tung),  

… der Komfortwärmebedarf ist zu mindestens 70 % 

aus erneuerbaren Energien oder mit einer Wärme-

kraftkopplung zu decken ist,  

… die Fassaden auf eine passive Sonnenenergienut-

zung auszurichten sind,  

… Fotovoltaik zu fördern und  

… ein Energiekonzept zu verfassen ist (vgl. § 8 Abs. 

3 und 4 Quartierplanreglement). 

zweckmässige Entsorgung (Wertstoffsammelstellen etc.) Die Quartierplanung schreibt vor, dass ein detailliertes 

Abfallkonzept vorgelegt werden muss (vgl. § 8 Abs. 2 

Quartierplanreglement). 

Realisierung und Sicherstellung naturnaher Flächen für den ökologi-

schen Ausgleich 

Die Dächer haben auch ökologischen Funktionen zu die-

nen (vgl. § 5 Abs. 8 lit. b Quartierplanreglement), dabei 

steht insbesondere eine extensive Begrünung im Vor-

dergrund. Zudem übernehmen die Grün- und Freiflächen 

die Funktion des ökologischen Ausgleichs. 

zweckmässige Etappierung Da erst mit der vollständigen Erstellung auch der ge-

samte Lärmschutz für das hinterliegende Quartier zu-

stande kommt, wird von einer Etappierung abgesehen 

(vgl. § 10 Abs. 3 Quartierplanreglement). 

 

Besondere Vorgaben für Quartierplanung "Bruggstrasse" (§ 28 Abs. 

3 lit. b Zonenreglement Siedlung): 

 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Art der Nutzung: Wohnen oder Wohn- und Geschäftsnutzung Hauptsächliche neue Nutzung: Wohnen, Untergeordnet: 

Geschäftsnutzungen (Dienstleistungen) 

Regelung verkehrliche Erschliessung Die MIV-Erschliessung ab Juraweg minimiert die Belas-

tung für das angrenzende Quartier, ohne zusätzliche 

Einfahrten ab einer Kantonsstrasse zu benötigen. 

Lärmschutz an Kantonsstrassen Vgl. KAPITEL 5.3.6 

städtebauliche Auseinandersetzung mit Eingangssituation Ortskern Die Setzung der Bauvolumen wurde zusammen mit dem 

Fachgremium für Stadtentwicklung mehrfach optimiert 
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und mittels der Baufeld-Festlegungen im Quartierplan 

gesichert. 

Entwicklung des Ortskerns im Sinne des „urbanen Ortskernrings“ Durch die Weiterführung der Blockrandtypologie der 

Überbauung "Stadthof" wird der urbane Ortskernring ge-

mäss kommunalem Richtplan weiterentwickelt und ge-

stärkt. 

6.6  Erschliessung mit öffentlichem Verkehr  

Vgl. KAPITEL 5.3.5. 

6.7  Anbindung an das Strassennetz  

Vgl. KAPITEL 5.3.5. 

6.8  Auswirkungen auf das Strassenverkehrsaufkommen 

Die Gruner AG hat verkehrliche Untersuchungen der Quartierplanung durchgeführt. Die Resultate können 

dem ANHANG 13 (Verkehrsgutachten) und dem ANHANG 14 (Beantwortung von Verkehrsfragestellungen aus 

den Vernehmlassungsverfahren) entnommen werden. Das Verkehrsgutachten geht von standardmässigen 

1.3 Parkplätzen pro Wohnung aus (1.0 Stamm- und 0.3 Besucherparkplätze) - es weist also nach, dass bei 

einem Vollausbau der Parkierung die Verkehrsflüsse funktionieren werden. Umso mehr funktionieren die 

Verkehrsflüsse, wenn das Auto-reduzierte Wohnen gem. § 7 Abs. 4  QR realisiert wird. 

Für das angrenzende Quartier wurde die bestmögliche Verkehrserschliessung des Quartierplanareals gesucht. 

Mit der Einfahrt via den Juraweg, unmittelbar beim übergeordneten Verkehrsträger "Bruggstrasse" wurde 

eine entsprechend gute Lösung gefunden. Die Fahrten belasten das kommunale Strassennetz (und damit 

die Nachbarschaft) auf lediglich minimalen rund 10 m Länge und für das Kantonsstrassennetz weist das 

Verkehrsgutachten nach, dass Kapazitäten für die zusätzlichen Fahrten vorhanden sind. Mit der Regelung, 

welche Auto-reduziertes Wohnen ermöglicht (vgl. § 7 Abs. 4 QR), wird das potentielle Verkehrsaufkommen 

voraussichtlich gedrosselt.  

6.9  Vernetzung und ökologischer Ausgleich  

Gestützt auf § 9 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und den Landschaftsschutz (NLG) sorgen die 

Gemeinden für die Förderung der Vernetzung sowie für den ökologischen Ausgleich innerhalb von Siedlun-

gen. 

Die Vernetzung und der ökologische Ausgleich wurden in der Quartierplanung wie folgt berücksichtigt: 

a. Zusammenhängende Grün- und Freifläche; 
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b. Gestaltung und Strukturierung bzw. Gliederung der Grün- und Freiflächen mit verschiedenen Be-

pflanzungselementen (Sträucher, Einzelbäume, Baumgruppen); 

c. Pflanzung von mindestens 8 Bäumen innerhalb der hofseitigen Grün- und Freiflächen (orientierend 

im Quartierplan eingetragene Bäume / Baumgruppen / Sträucher können solche Bäume sein, die 

genaue Lage und Art wird im Rahmen der Ausarbeitung des Umgebungsplanes ermittelt); 

d. Weiterführung der Baumbepflanzung entlang der Hauptstrasse im Sinne des Umgestaltungsprojek-

tes Hauptstrasse sowie entlang der Bruggstrasse (mindestens 6 Bäume an der Bruggstrasse gemäss 

§ 6 Abs. 6 lit. b QR); 

e. Bepflanzung vorwiegend mittels einheimischer und standortgerechter Arten mit einer dem urbanen 

Standort angemessenen Artenvielfalt; 

f. Schutz- und Pflegemassnahmen sichern den ökologischen Ausgleich langfristig; 

g. Versickerung von Meteorwasser; 

h. Verwendung der Flachdach-Flächen für ökologische Funktionen (z. B. extensive Begrünung, Mög-

lichkeit der Nutzung von Sonnenenergie oder Ähnliches); 

i. Beschränkung der Lichtemissionen gemäss § 6 Abs. 10 QR.  

 

6.10  Lärmschutz 

Gestützt auf Art. 43 der Lärmschutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umsetzschutzgesetzes (USG 

BL) sind Bauzonen einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe zuzuweisen.  

Erläuterung zum Lärmschutz siehe KAPITEL 5.3.6. 

6.11  Umweltverträglichkeitsprüfung  

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 19. Ok-

tober 1988 unterliegen Anlagen, von welchen mit einer potentiell erheblichen Umweltbelastung auszuge-

hen ist, der Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung soll 

die Einhaltung der Umweltschutzgesetzgebung geprüft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird mit der 

geplanten Parkierung für das Quartierplan-Areal nicht erreicht. (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 11.4). Weitere 

Anlagen, welche im Anhang zur V-UVP aufgeführt sind, sind im neuen Quartierplan nicht vorhanden und 

nicht geplant. Somit muss für die Quartierplanung keine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der eid-

genössischen Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 
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6.12  Bodenschutz (Altlasten)  

Das Areal der Quartierplanung ist nicht im Kataster der belasteten Standorte ausgewiesen19. 

6.13  Naturgefahren (Überschwemmung, Rutschung und Steinschlag ) 

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt auf Art. 15 des 

Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG), hinsichtlich der baulichen Eignung mögliche Naturgefahren-

potenziale zu berücksichtigen. 

Gemäss den Gefahrenkarten der Gemeinde Reinach ist das Planungsgebiet nicht von gravitativen Naturge-

fahren (Wasser, Steinschlag und Rutschung) betroffen (siehe ANHANG 8).  

In der Quartierplanung müssen somit keine Anforderungen an den Schutz vor Naturgefahren definiert wer-

den. 

6.14  Gewässerschutz 

Gestützt auf Art. 21 der Wasserbauverordnung des Bundes ist der Raumbedarf von Gewässern bei der Nut-

zungsplanung (d. h. auch bei Quartierplanungen) zu berücksichtigen. Zudem gelten die Uferbereiche ent-

lang von Gewässern gemäss der Gesetzgebung von Bund und Kanton als schützenswert und es müssen 

entsprechende raumplanerische Massnahmen zu deren Schutz ergriffen werden. Zur Umsetzung sieht die 

kantonale Gesetzgebung die Uferschutzzone gemäss § 29 Abs. 2 lit. d RBG bzw. gemäss § 13 RBV vor. 

Im Quartierplan-Areal ist kein Gewässer vorhanden. In der Nähe des Quartierplan-Areals fliesst der einge-

dolte Erlenbach (Dorfbach) in einem minimalen Abstand von ca. 14 m (vgl. ANHANG 9). Weil mit verhält-

nismässigem Aufwand im Rahmen der Quartierplanung nichts für den Schutz des Baches oder für dessen 

allfällige Ausdolung getan werden kann, erübrigen sich entsprechende Planungsmassnahmen. 

6.15  Grundwasserschutz  

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone. Jedoch ist es Teil des Gewässer-

schutzbereiches Au (unterirdisch). Der Grundwasserschutz wird durch die Quartierplanung bzw. durch die 

                                                 

19  Abfrage geoview.bl.ch am 14. Juli 2014. 

http://www.geoview.bl.ch/
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damit verbunden baulichen Absichten nicht beeinträchtigt, übergeordnetes Recht bleibt dabei vorbehal-

ten20. Zur Information wird der mittlere Grundwasserspiegel in den Schnitten des Quartierplans eingezeich-

net21. 

6.16  Genereller Entwässerungsplan  

Die Entwässerung des Quartierplan-Areals erfolgt gemäss den Festlegungen des Generellen Entwässerungs-

planes (GEP) der Gemeinde Reinach. Im Quartierplan sind daher keine Festlegungen zur Entwässerung vor-

zunehmen.  

6.17  Störfall  

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallverordnung (StFV) 

haben zum Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen zu 

schützen. Im Rahmen der Nutzungsplanung ist die Risikorelevanz bei der angestrebten Siedlungsentwick-

lung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu prüfen.  

Die Daten auf geoview.bl.ch22 zeigen folgende Transportangaben auf den beiden Kantonsstrassen, wobei 

Mineralölprodukte mehr als 90 % der Transporte mit Risiken ausmachen:  

Transport-

gut 

Anzahl Fahrten / Jahr 

(Hauptstrasse) 

Anzahl Fahrten / Jahr 

(Bruggstrasse) 

Total Fahrten / Jahr Total Fahrten / 

Tag 

Total Tonnage / Jahr 

(ca. 17 t pro Fahrt) 

Benzin 85 629 714 1.96  12'146 

Diesel 24 177 201 0.55 3'424 

Heizöl - - - - - 

Summe 109 806 915 2.51 15'570 

 

In ANHANG 15 wird die Störfallsicherheit in einem separaten Bericht abgehandelt. Dieser legt dar, dass die 

Wahrscheinlichkeit einer massgebenden Gefährdung der Bevölkerung als hinreichend klein beurteilt und 

dass die von der Brugg- und Hauptstrasse ausgehenden Personenrisiken auch bei einer erhöhten Personen-

dichte durch die Quartierplanung als tragbar bezeichnet werden kann. Insofern ist eine Erfordernis von 

baulichen oder technischen Massnahmen bei der Realisierung der Überbauung nicht gegeben. 

Im näheren Umfeld des Planungsgebietes befinden sich keine "Störfallbetriebe": Die Firma Obrist H. & Co. 

AG hat als nächstgelegener Betrieb, der der Störfallverordnung unterstellt ist, sein Firmenareal östlich des 

Hinterkirchweges in einer Luftliniendistanz von mehr als 250 m zur Quartierplanung. Diese Firma wird es 

                                                 

20  Vgl. insbesondere Art. 29 ff. und Anhang 4.2 der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998: Anlagen unter-

halb des mittleren Grundwasserspiegels sind untersagt, wobei Ausnahmen bewilligt werden können. 

21  Mittlerer Grundwasserspiegel der Bohrung mit Bohrpunkt-ID 2219, Kataster-Nr. 24.T.17 aus dem Jahr 1974 (Quelle: geoview.bl.ch, 

abgerufen am 14. Juli 2014) 

22  abgerufen am 14. Juli 2014 

http://www.geoview.bl.ch/
http://www.geoview.bl.ch/
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nach heutigem Kenntnisstand23 nur noch eine beschänkte Zeit so geben, die Eigentümerschaft stellte im 

Rahmen der Zonenplanungsrevision Siedlung den Antrag, von der Gewerbezone in eine Zone mit Quartier-

planpflicht überführt zu werden. Diese Neuzonierung wurde so beschlossen. Damit wird in Zukunft auf 

diesem Areal wohl auf den Umgang mit gesundheitsschädigenden Stoffen verzichtet. Entsprechend wird 

nicht weiter auf das Störfallrisiko, welches von der Firma Obrist H. & Co. AG ausgeht, eingegangen. 

6.18  Abstände bzw. Baulinien gegenüber Verkehrswegen, Wäldern, Gewässern 

und Friedhöfen 

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern, Gewässern und Friedhöfen sind unter § 95 

RBG die einzuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können mit Baulinien übersteuert 

werden.  

Auf das Quartierplan-Areal wirken Abstände und Baulinien: 

a. Abstand Schienenwege (Tramlinie der BLT) 

b. Kantonsstrassenbaulinien (Bruggstrasse und Hauptstrasse) 

c. Strassenbaulinie (Juraweg)  

 

Der minimale Abstand der Baufelder zum äussersten Tramgleis beträgt 12.55 m, damit ist die Vorgabe 

gemäss § 95 lit. c RBG erfüllt, dass ein Minimalabstand von 10 Meter zur äussersten Gleisachse eingehalten 

werden muss. 

Die mit Beschluss vom 18. März 2015 festgelegte neue kantonale Baulinie in der Ecke Haupt-

strasse/Bruggstrasse folgt innerhalb der Parzelle Nr. 143 entlang der Bruggstrasse den Baufeldern und liegt 

im Bereich der Parzellen Nrn. 143 und 144 entlang der Hauptstrasse vor dem Baufeld B. Das kommunal 

festgelegte Baufeld nützt also die Möglichkeiten der kantonalen Baulinie nicht voll aus. Dadurch wird eine 

bessere städtebauliche Einpassung (Fortsetzung der Blockrandbebauung von Norden her) sichergestellt. 

Entlang der Bruggstrasse wird eine neue lineare durchgehende Bebauungskante im Abstand von 6.0 m zur 

Strassenparzelle als Verlängerung der kantonalen Baulinie gelegt. 

Die Baulinie entlang des Jurawegs entspricht jener Baulinie, die in einer separaten Bau- und Strassenlini-

enplanung der Gemeinde für die nördlich angrenzende Parzelle Nr. 147 gelegt werden soll. Die Wirkung 

dieser kurzen neuen Baulinie beschränkt sich auf allfällige Nebenbauten. 

                                                 

23  09.01.2015. 
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6.19  Grenzabstände 

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen wurden im vorliegenden Bericht bereits einge-

hend in KAPITEL 5.3.1 erläutert. 

6.20  Schattenwurf  

Durch die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände24 gegenüber den direkt angrenzenden Bauparzellen 

entsteht keine übermässige Beschattung bzw. Dauerbeschattung auf die umliegenden Gebäude. Dies bestä-

tigen auch die Darstellungen in ANHANG 12, die die 2-Stunden-Schattenwürfe der Bebauung zeigen. 

Im Nachgang zur öffentlichen Mitwirkung wurden noch detailliertere 2-Stunden-Schatten-Analysen vorge-

nommen, was präzisere Resultate ermöglichte (wobei gleichzeitig ein methodischer Fehler eliminiert wer-

den konnte): Das Ergebnis ist in den neuen Diagrammen in ANHANG 12 dargestellt und zeigt für die nörd-

liche Nachbarschaft des Quartierplanareals in gewissen Teilbereichen eine leichte Mehrbeschattung und in 

anderen Teilbereichen eine leichte Minderbeschattung gegenüber vorher. Insbesondere zeigen die Darstel-

lungen der Schatten des 7-geschossigen Baufelds B, dass auch eine hypothetische Reduktion des Gebäudes 

auf 5 Geschosse keine signifikante Reduktion der 2-Stunden-Schattenwürfe erbringen würde. 

                                                 

24  Die Einhaltung der Grenzabstände wurde von der kantonalen Vorprüfung bestätigt. 
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7  Auswirkungen auf rechtskräftige Planungen  

Grundsätzlich gilt § 40 Abs. 2 RBG, wonach Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlini-

enpläne als aufgehoben gelten, soweit sie im Widerspruch zu den Festlegungen im Quartierplan stehen. 

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung "Bruggstrasse" werden für das Areal der Quartierplanung eigen-

ständige Nutzungs- und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind formell und inhaltlich für die 

geplante Überbauung und Nutzung des Areals zonenrechtlich abschliessend und von den übrigen Vorschrif-

ten der kommunalen Nutzungsplanung (Zonenplan und Zonenreglement Siedlung) vollständig abgekoppelt. 

Durch die Inkraftsetzung der Vorschriften zur Quartierplanung "Bruggstrasse" werden die bisherigen Zonen-

vorschriften Siedlung vom 14. April 2015 inkl. dem Lärmempfindlichkeitsstufenplan vollständig ausser Kraft 

gesetzt. Dasselbe gilt für den Strassennetzplan. 

Weitere rechtskräftige kommunale oder kantonale Planungen werden durch diese Planungsmassnahme nicht 

tangiert. 
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8  Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde  

Das Areal der Quartierplanung gilt gemäss der Erhebung "Stand der Erschliessung und Baureife 2010" als 

bebaut und ist somit vollständig erschlossen. 

Dank der Quartierplanung kann auf den Weiterbau der Bölchenstrasse (Erschliessungsweg gemäss Strassen-

netzplan) nach Süden verzichtet werden, was zu Kosteneinsparungen für die Gemeinde Reinach führt. 

Mit der Quartierplanung wird die planungsrechtliche Grundlage für eine Neubebauung für das entsprechende 

Areal (mit QP-Pflicht) hergestellt. 

Dank der Quartierplanung wird die Fussgängererschliessung aufgewertet und der Lärmschutz für das hinter-

liegende Quartier gewährleistet. 

Somit entstehen durch die Quartierplanung "Bruggstrasse" betreffend der Strassen- und Infrastrukturer-

schliessung keine Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde. 
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9  Privat-rechtlicher Regelungsbedarf  

Zur Sicherstellung der Bebauung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende privat-

rechtliche Regelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-rechtlichen Be-

lange erfolgt mittels Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG, mit welchem die Grundlage für die 

entsprechenden Eintragungen im Grundbuch hergestellt wird.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-rechtli-

chen Regelungen in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 

Gleichzeitig mit der Erarbeitung der Quartierplanung wurde auch der Vertrag im Entwurf aufgesetzt. 
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10  Kantonale Vorprüfung 

Die Quartierplanung wurde am 18. April 2016 zur kantonalen Vorprüfung eingereicht. Die Resultate der 

kantonalen Vorprüfung wurden mit dem Schreiben vom 11. Juli 2016 durch das Amt für Raumplanung an 

den Gemeinderat Reinach mitgeteilt. Die Ergebnisse der Vorprüfung sowie die darauf aufbauende Reaktion 

der Gemeinde wurden anlässlich der Sitzung vom 05. September 2015 mit Vertretern der Technischen Ver-

waltung Reinach, der Bauherrschaft und den beteiligten Fachplanern besprochen. Deren Umsetzung und 

Optimierung in den Quartierplan-Instrumenten und Berichten erfolgt hiermit. 

In den nachstehenden Ausführungen wird erläutert, in welcher Form die Vorprüfungsergebnisse und Forde-

rungen des Kantons in die Quartierplan-Instrumente und Bericht eingearbeitet wurden. 

Zeichenerklärung: 

 auf die Forderung eingetreten 

-- Forderung wird nicht berücksichtigt 

K Kenntnisnahme 

 

1  Quartierplan 

1.1 Perimeter 

Stellungnahme ARP  

 

Der Quartierplanperimeter ist um ca. 3m auf die zum Kreisel weiter entfernte blaue Linie 

zurückzusetzen (zwingend). 

 

Reaktion Der Plan wird entsprechend angepasst. Aufgrund der Verkleinerung des QP-Perimeters 

um 43m2 resultiert auch eine Anpassung der Ausnützungsziffer von 172% auf 173%. 

Weil die Ausnützungsziffer für die Planung aber ohne Relevanz ist (zumal sich am Bau-

volumen nichts geändert hat, einzig die theoretische Bezugsfläche verkleinert wurde), 

wird auf eine Anpassung der erläuternden Ausführungen in der Kommentarspalte des 

Reglements und im Planungs- und Begleitbericht verzichtet. Neu umfasst die Planung 

eine Fläche von 5'349m2 anstelle der im Reglement und andernorts im Planungs- und 

Begleitbericht (z. B. KAPITEL 5.3.2) erwähnten 5'392m2. 

 

 

1.2 Baufelder 

Stellungnahme ARP  

 

Das ARP kann sich auch Baubereiche mit Gestaltungsbaulinien zur Strasse vorstellen. 

Auch bei Baufeldern müssen Grenzabstände eingehalten werden. 

 

Reaktion Es wird weiterhin mit Baufeldern geplant. K 

 

1.3 Kommunale Baulinie 

Stellungnahme ARP  Wenn mit Baubereichen geplant wird, muss Baulinie entlang Juraweg verlängert werden.  
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Reaktion Es wird weiterhin mit Baufeldern geplant. K 

 

1.4 Gestaltungsprojekt Hauptstrasse 

Stellungnahme ARP  Absprache Investor, Gemeinde und Tiefbauamt sicherstellen (Hinweis). 

Signatur ausserhalb QP-Perimeter anders wählen als innerhalb (Hinweis). 

 

Reaktion Wird bereits im QP-Vertrag Ziffer 3.4 „Gestaltung des Trottoirs an der Hauptstrasse“ si-

chergestellt. Die Koordinationspflicht wird im Planungsbericht entsprechend erwähnt. 

Die Signatur ausserhalb QP-Perimeter wurde gemäss Vorgabe geändert. 

 

 

 

 

1.5 Neue Strassenfläche Juraweg 

Stellungnahme ARP  Begegnungsfall PW/PW im Einmündungsbereich Juraweg/Bruggstrasse muss mittels 

Schleppkurve nachgewiesen werden (zwingend). 

Minimale Aufstellfläche für Linksabbieger von der Bruggstrasse in den Juraweg muss ge-

währleistet sein. Fussgängerstreifen um ca. 4-5m nach Westen verschieben. Mittelinsel 

in der Länge reduzieren (zwingend). 

 

Reaktion Verkehrsfragestellungen (u. a. der Begegnungsfall PW/PW im Einmündungsbereich Jura-

weg Bruggstrasse) werden in ANHANG 14 erörtert. Der Begegnungsfall ist gewährleistet. 

Die Anpassung der Bruggstrasse inkl. Verschiebung der Fussgängerinsel und Einführung 

einer mittigen Aufstellfläche ist bereits für das Jahr 2017 geplant, unabhängig vom QP 

Bruggstrasse, vgl. dazu auch Ausführungen in ANHANG 14. 

 

 

 

 

1.6 Kantonsstrassenbaulinie (orientierender Planinhalt) 

Stellungnahme ARP  Rechtskräftige Kantonsstrassenbaulinie richtig eintragen (zwingend).  

Reaktion Die Kantonsstrassenbaulinie wurde angepasst.  

 

1.7 Unterirdische Bauten und Bauteile 

Stellungnahme ARP  Unterirdische Bauten auch in der Situation abbilden (Empfehlung).  

Reaktion Die unterirdischen Bauten werden auch in der Situation abgebildet (orientierender Plan-

inhalt). 
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1.8 Grundwasser 

Stellungnahme ARP  Hinweis: Erlaubte Gebäudehöhe gemäss QP darf gegebenenfalls nicht ausgenutzt wer-

den, wenn ein Einbau ins Grundwasser aus gewässerschutzrechtlicher Sicht einge-

schränkt oder nicht bewilligungsfähig ist. 

 

Reaktion Wird zur Kenntnis genommen. Das QP-Areal befindet sich weder in einer bestehenden 

rechtskräftigen noch in einer geplanten Grundwasserschutzzone, zudem ist keine Pfäh-

lung vorgesehen. 

K 

 

 

2 Quartierplanreglement 

§5 Lage Grösse und Gestaltung der Bauten 

Stellungnahme ARP  Abs. 2 lit. b ist zu streichen, es ist keine Abweichung vom Baufeld möglich (zwingend).  

Reaktion Abs. 2 lit. b wird gelöscht  

 

Stellungnahme ARP  Falls Betrieb von Basisstationen für Mobilfunk nicht möglich sein soll, wird empfohlen 

die Aufzählung für technische Bauteile auf dem Dach anzupassen. 

 

Reaktion Es wird keine Änderung vorgenommen. Die bestehende Formulierung lässt die Option 

Mobilfunk offen. 

K 

 

Stellungnahme ARP  Formulierungsvorschlag: „Glasfassaden oder Fassadenteile aus Glas sind vogelsicher zu 

gestalten.“ 

 

Reaktion Alternativvorschlag Gemeinde in § 5 aufnehmen: „Glasfassaden und verglaste Bauteile 

sind nach Möglichkeit vogelsicher zu gestalten.“ Ergänzung in der Kommentarspalte: 

„Die Richtlinie „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte Sempach 

(2012) ist zu beachten.“ 

Der bestehende Kommentar zum Vogelschutz auf S. 10 im QP-Reglement wird gestrichen. 

K 

 

 

§6 Nutzung, Gestaltung Pflege und Unterhalt des Aussenraums 

Stellungnahme ARP  Empfehlung zur Ergänzung der Kommentarspalte von Abs. 1: „Zur Konkretisierung der 

naturnahen Umgebungsgestaltung wird auf die kantonale Broschüre „Naturnahe Gärten 

attraktiv gestalten“ (2007) hingewiesen.“ 

 

Reaktion Der Hinweis wird in die Kommentarspalte implementiert.  
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Stellungnahme ARP  Folgende Präzisierung von Abs. 4 und 6 wird empfohlen: „locker- oder grosskronige 

Hochstammbäume mit Kronenansatz in ca. 2m Höhe“. 

 

Reaktion Auf die vorgeschlagene Präzisierung wird verzichtet. Es ist keine fachliche Begründung 

für eine Reglementierung der Höhe des Kronenansatzes bekannt. Eine Bestimmung zu 

2m Höhe für die Kronenansätze erscheint im Falle von Bäumen entlang der Kantons-

strassen deutlich zu nieder – hingegen können 2m und weniger im hofseitigen Teil der 

Überbauung richtig sein, jedoch muss dies aus Sicht der Gemeinde nicht reglementiert 

werden. 

- 

 

§7 Erschliessung und Parkierung 

Stellungnahme ARP  Aus Sicht des ARP entspricht eine leichte Senkung der Stammparkplätze 10%, sprich 0.1 

auf 0.9 Stammparkplätze pro Wohnung plus Besucherparkplätze. 

 

Reaktion Die Sicht des ARP wird zur Kenntnis genommen. Die Sicht der Gemeinde wird in der un-

veränderten Kommentarspalte wiedergegeben. 

K 

 

§8 Ver- und Entsorgung 

Stellungnahme ARP  Bisherige Formulierung gemäss Abs. 3 kann nicht genehmigt werden. Folgende Varianten 

werden vorgeschlagen: 

1. QP-Reglement: „Die Hauptbauten der Baufelder A bis C sind nach dem zum Bewilli-

gungszeitpunkt gültigen Minergie-P-Eco-Standard zu realisieren und zu zertifizieren.“ O-

der… 

2. QP-Vertrag: „Die Anforderungen zur Einhaltung der Zielwerte nach dem SIA Effizienz-

pfad Energie (Merkblatt SIA 2040) sind im Quartierplan-Vertrag einzusetzen.“ 

 

Reaktion Die Sicht des ARP wird zur Kenntnis genommen. Es erschliesst sich der Gemeinde jedoch 

nicht, weswegen die bisherige Formulierung nicht genehmigt werden könnte. Einen Wi-

derspruch zu den gesetzlichen Grundlagen ist nicht ersichtlich. Weil es der Gemeinde ein 

Anliegen ist, eine möglichst energieeffiziente Überbauung zu forcieren und die Einhal-

tung der Richtwerte für Erstellung und Betrieb nach SIA-Energieeffizienzpfad sinnvoll er-

scheint, belässt die Gemeinde die Formulierung wie bis anhin. 

- 

 

§10 Ver- und Entsorgung 

Stellungnahme ARP  Folgende Ergänzung für den QP-Vertrag wird empfohlen: „Pflanzung und Pflege der 

Bäume nach den Grundsätzen der modernen Baumpflege (Bund Schweizer Baumpflege, 

www.baumpflege-schweiz.ch), so dass deren langfristiger Erhalt gesichert ist.“ 

 

Reaktion Aus Sicht der Gemeinde ist dieses Anliegen bereits mit § 6, Abs. 8 (Schutz und Pflege-

massnahmen) ausreichend und langfristig sichergestellt. Auf eine Regelung im QP-Ver-

trag wird verzichtet. 

K 

- 
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3 Planungsbericht 

Ziffer 5.3.1 Bebauung 

Stellungnahme ARP  Baurechtliche Abklärung hat ergeben, dass Grenzabstände eingehalten werden. Bei der 

Ostfassade von Baufeld A2 beträgt der Grenzabstand 9m. Die Vermassung ist anzupas-

sen. 

 

Reaktion Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Grenzabstände – insbesondere auch gegen-

über Parzelle Nr. 147 (dort ist die Fassadenlänge zwischen den Kreuzungspunkten I und 

J massgebend) -  eingehalten sind. Der hofseitige Gebäudeflügel des Baufeldes A2 

wurde um 2cm nach Westen verschoben und die entsprechende Vermassung angepasst. 

 

 

Ziffer 5.3.5 Erschliessung und Parkierung 

Stellungnahme ARP  Das Kriterium Umweltvorbelastung ist bei der Parkplatzberechnung zu berücksichtigen. 

Reduktionsfaktor R2 neu beurteilen (zwingend). 

 

Reaktion Die Parkplatzberechnung in ANHANG 3 wurde angepasst. R2 beträgt neu 0.76 (statt bisher 

0.84). Die Anzahl PP bleibt jedoch unverändert. 

 

 

Ziffer 6.17 Störfall 

Stellungnahme ARP  Die Störfallbetrachtung ist unvollständig. Es wurde nur die Risikowahrscheinlichkeit und 

nicht das Risikoausmass untersucht. Risikobetrachtung ist vom Sicherheitsinspektorat zu 

beurteilen und im Planungsbericht zu dokumentieren. Aus der neuen Betrachtung resul-

tieren allenfalls bauliche oder technische Massnahmen bei der Realisierung, die im QP-

Reglement festzuhalten sind (zwingend). 

 

Reaktion Die Firma Gruner AG hat einen Bericht zur Störfallsicherheit verfasst. Dieser legt dar, 

dass die Wahrscheinlichkeit einer massgebenden Gefährdung der Bevölkerung als hinrei-

chend klein beurteilt und dass die von der Brugg- und Hauptstrasse ausgehenden Perso-

nenrisiken auch bei einer erhöhten Personendichte durch die Quartierplanung als tragbar 

bezeichnet werden kann. Der Bericht ist als ANHANG 15 vorliegend. 
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11  Mitwirkungsverfahren 

Die öffentliche Mitwirkung hat vom 30. Mai bis am 30. Juni 2016 stattgefunden. Eine öffentliche Informa-

tionsveranstaltung am 30. Mai 2016 informierte die interessierte Öffentlichkeit über die Quartierplanung 

und ihre Grundlagen. Der im Nachgang zur Mitwirkungsfrist verfasste Mitwirkungsbericht der Gemeinde 

erläutert den Umgang mit den 6 schriftlich eingegangenen Mitwirkungseingaben. 
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12  Beschlussfassungsverfahren 

Der Gemeinderat beschliesst die Quartierplanung Bruggstrasse am 01. November 2016 und leitet sie zum 

Erlass an den Einwohnerrat weiter. 
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13  Auflageverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 
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14  Genehmigungsantrag 

….. erfolgt mit der Endfassung des Begleitberichtes. 
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Anhang 1 Kenntnisnahme und Unterstützung des Gemeinderats zur Ausarbeitung der Quartierplanung 

"Bruggstrasse / Hauptstrasse" 

Schreiben Gemeinderat Reinach, 27. Juni 2007 

 

 

 

 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Anhang 2 

Anhang 2 Wohnungsspiegel und Dienstleistungsflächen der Quartierplanung Bruggstrasse, 

Projektstand vom 25. Juni 2015 

 

 

 

 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Bruggstrasse" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Anhang 3 

Anhang 3 Parkplatznachweis der Quartierplanung Bruggstrasse, 

Projektstand vom 25. Juni 2015 
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Anhang 4 Mögliche Anordnung der Kellergeschosse (Projektstand 28. Januar 2016) 

 

Sockelgeschoss: 

 

 

Kellergeschoss mit Autoeinstellhalle25: 

 

                                                 

25  Die Parkplatzanordnung ist noch nicht abschliessend definiert und aufgrund der Bestimmungen in § 7 Abs. 4 lit. a QR dürfte sich 

die Anzahl der Parkplätze noch deutlich reduzieren. 
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Anhang 5 öV-Güteklasse 

Quelle: http://map.geo.admin.ch, Abgerufen am 13.07.2014 

 

 

 

 

 

http://map.geo.admin.ch/
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Anhang 6 Aussenlärmberechnung 
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Anhang 7 Projektpläne (Architektur: 28. Januar 2016; Landschaftsarchitektur: 11./28. Januar 2016) 

 

Erdgeschoss 

 

 

1. Obergeschoss 
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2. Obergeschoss 

 

 

3. Obergeschoss 
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4. bis 6. Obergeschoss 

 

 

Aussenraumgestaltung (Legende: vgl. folgende Seite) 
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Anhang 8 Naturgefahren, synoptische Darstellung, GeoViewBL 

 

 

 

blau mittlere = Gefährdung 

gelb geringe = Gefährdung 

gelb-schraffiert = Restgefährdung 

 

Das grün umrandete QP-Areal ist nicht betroffen. Alle dargestellten Gefahrenareale beziehen sich auf Überschwem-

mungsgefahren, dargestellt im Plan durch die "W" für Wasser. 

 

1 
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Anhang 9 Gewässer in der Nachbarschaft: Erlenbach (Dorfbach), eingedolt 

 

 

Quelle: geoview.bl.ch, abgerufen am 14. Juli 2014 

 

1 

http://www.geoview.bl.ch/
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Anhang 10 Bau- und Strassenlinienplan Kreisel Bruggstrasse (Ausschnitt) 

rechtskräftig erklärt von der Bau- und Umweltschutzdirektion mit Entscheid Nr. 494 am 31. Oktober 

2012  -  zwischenzeitlich bereits wieder aufgehoben mit Regierungsratsbeschluss vom 18. März 2015 
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Anhang 11 Raumbedarf für unechten Bypass am Kreisel Bruggstrasse  

Daten vom Tiefbauamt erhalten (Hr. D. Schoop) am 14. Juli 2014 

(die hier eingetragene Baulinie wurde zwischenzeitlich aufgehoben) 
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Anhang 12 2-Stunden-Schattendiagramme der neuen Bebauung  

Projektstand: 20. September 2016 (Darstellungen von Kägi Schnabel Architekten) 

 

2-Stunden-Schatten der Gebäudetrakte A1 (rote Linie), A2 (grüne Linie), B (blaue Linie) und C (orange Linie) am 

mittleren Wintertag (8. Februar) 
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2-Stunden-Schatten des Baufelds B (blaue Linie) am mittleren Wintertag (8. Februar) sowie hypothetische Ver-

gleichsvariante (pinke Linie: 2-Stunden-Schatten bei 5-geschossiger Bebauung des Baufelds B) 
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2-Stunden-Schatten der Gebäudetrakte A1 (rote Linie), A2 (grüne Linie), B (blaue Linie) und C (orange Linie) zum 

Sonnenhöchststand (21. Juni) 
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2-Stunden-Schatten des Baufelds B (blaue Linie) zum Sonnenhöchststand (21. Juni) sowie hypothetische Ver-

gleichsvariante (pinke Linie: 2-Stunden-Schatten bei 5-geschossiger Bebauung des Baufelds B) 
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2-Stunden-Schatten der Gebäudetrakte A1 (rote Linie), A2 (grüne Linie), B (blaue Linie) und C (orange Linie) am 

mittleren Wintertag (3. November) 
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2-Stunden-Schatten des Baufelds B (blaue Linie) am mittleren Wintertag (3. November) sowie hypothetische Ver-

gleichsvariante (pinke Linie: 2-Stunden-Schatten bei 5-geschossiger Bebauung des Baufelds B) 
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2-Stunden-Schatten der Gebäudetrakte A1 (rote Linie), A2 (grüne Linie), B (blaue Linie) und C (orange Linie) zum 

Sonnentiefststand (21. Dezember) 
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2-Stunden-Schatten des Baufelds B (blaue Linie) zum Sonnentiefststand (21. Dezember) sowie hypothetische Ver-

gleichsvariante (pinke Linie: 2-Stunden-Schatten bei 5-geschossiger Bebauung des Baufelds B) 
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Anhang 13 QP Bruggstrasse, Reinach: Teilbeitrag Verkehr  

Bericht der Firma Gruner AG vom 6. August 2015 
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Anhang 14 Beantwortung von Verkehrs-Fragestellungen, die sich aus der öffentlichen Mitwirkung und aus der 

kantonalen Vorprüfung ergeben haben.  

Bericht der Firma Gruner AG vom 14. September 2016 
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Anhang 15 Bericht: Teilbeitrag Störfallsicherheit.  

Bericht der Firma Gruner AG vom 16. September 2016 
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